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Synopse der FGG-Bestimmungen (Betreuungs- und Unterbringungsverfah-
ren) mit den neuen Bestimmungen des FamFG (in der am 27.06.2008 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedeten Fassung), erstellt von Horst Deinert 
 
FGG (bis 31.8.2009)  
 

FamFG (ab 1.9.2009)  

§ 13a (Kosten) 
(1) Sind an einer Angelegenheit mehrere Personen 
beteiligt, so kann das Gericht anordnen, dass die Kos-
ten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der 
Angelegenheit notwendig waren, von einem Beteilig-
ten ganz oder teilweise zu erstatten sind, wenn dies 
der Billigkeit entspricht. Hat ein Beteiligter Kosten 
durch ein unbegründetes Rechtsmittel oder durch 
grobes Verschulden veranlasst, so sind ihm die Kosten 
aufzuerlegen. 
(2) In Betreuungs- und Unterbringungssachen kann 
das Gericht die Auslagen des Betroffenen, soweit sie 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwen-
dig waren, ganz oder teilweise der Staatskasse aufer-
legen, wenn eine Betreuungsmaßnahme nach den §§ 
1896 bis 1908i des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 und 2 abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgeho-
ben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne Entschei-
dung über eine Maßnahme beendet wird. Wird in den 
Fällen des Satzes 1 die Tätigkeit des Gerichts von 
einem am Verfahren nicht beteiligten Dritten veran-
lasst und trifft diesen ein grobes Verschulden, so kön-
nen ihm die Kosten des Verfahrens ganz oder teilwei-
se auferlegt werden. Wird ein Antrag auf eine Unter-
bringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr.  
abgelehnt oder zurückgenommen und hat das Verfah-
ren ergeben, dass für die zuständige Verwaltungsbe-
hörde ein begründeter Anlass, den Unterbringungsan-
trag zu stellen, nicht vorgelegen hat, so hat das Ge-
richt die Auslagen des Betroffenen der Körperschaft, 
der die Verwaltungsbehörde angehört, aufzuerlegen. 
(3) Die Vorschriften des § 91 Abs. 1 Satz 2 und der §§ 
103 bis 107 der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend. 
(4) Unberührt bleiben bundesrechtliche Vorschriften, 
die die Kostenerstattung abweichend regeln. 

§ 81 Grundsatz der Kostenpflicht  
(1) Das Gericht kann die Kosten des Verfahrens nach 
billigem Ermessen den Beteiligten ganz oder zum Teil 
auferlegen. Es kann auch anordnen, dass von der Er-
hebung der Kosten abzusehen ist. In Familiensachen 
ist stets über die Kosten zu entscheiden.  
(2) Das Gericht soll die Kosten des Verfahrens ganz 
oder teilweise einem Beteiligten auferlegen, wenn  
1. der Beteiligte durch grobes Verschulden Anlass für 
das Verfahren gegeben hat;  
2. der Antrag des Beteiligten von vornherein keine 
Aussicht auf Erfolg hatte und der Beteiligte dies er-
kennen musste;  
3. der Beteiligte zu einer wesentlichen Tatsache 
schuldhaft unwahre Angaben gemacht hat;  
4. der Beteiligte durch schuldhaftes Verletzen seiner 
Mitwirkungspflichten das Verfahren erheblich verzö-
gert hat;  5 der Beteiligte einer richterlichen Anord-
nung zur Teilnahme an einer Beratung nach § 156 
Abs. 1 Satz 4 nicht nachgekommen ist, sofern der 
Beteiligte dies nicht genügend entschuldigt hat.  
(3) Einem minderjährigen Beteiligten können Kosten 
in Verfahren, die seine Person betreffen, nicht aufer-
legt werden.  
(4) Einem Dritten können Kosten des Verfahrens nur 
auferlegt werden, soweit die Tätigkeit des Gerichts 
durch ihn veranlasst wurde und ihn ein grobes Ver-
schulden trifft.  
(5) Bundesrechtliche Vorschriften, die die Kosten-
pflicht abweichend regeln, bleiben unberührt. 
 
§ 307 Kosten in Betreuungssachen   
In Betreuungssachen kann das Gericht die Auslagen 
des Betroffenen, soweit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig waren, ganz oder teil-
weise der Staatskasse auferlegen, wenn eine Betreu-
ungsmaßnahme nach den §§ 1896 bis 1908i des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs abgelehnt, als ungerechtfertigt 
aufgehoben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne 
Entscheidung über eine solche Maßnahme beendet 
wird. 
 
§ 337 Kosten in Unterbringungssachen  
(1) In Unterbringungssachen kann das Gericht die 
Auslagen des Betroffenen, soweit sie zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, ganz 
oder teilweise der Staatskasse auferlegen, wenn eine 
Unterbringungsmaßnahme nach § 312 Nr. 1 und 2 
abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgehoben, einge-
schränkt oder das Verfahren ohne Entscheidung über 
eine Maßnahme beendet wird.  
(2) Wird ein Antrag auf eine Unterbringungsmaßnah-
me nach den Landesgesetzen über die Unterbringung 
psychisch Kranker nach § 312 Nr. 3 abgelehnt oder 
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zurückgenommen und hat das Verfahren ergeben, dass 
für die zuständige Verwaltungsbehörde ein begründe-
ter Anlass, den Unterbringungsantrag zu stellen, nicht 
vorgelegen hat, hat das Gericht die Auslagen des Be-
troffenen der Körperschaft aufzuerlegen, der die Ver-
waltungsbehörde angehört. 
 

§ 16 (Bekanntmachung) 
(1) Gerichtliche Verfügungen werden mit der Be-
kanntmachung an denjenigen, für welchen sie ihrem 
Inhalt nach bestimmt sind, wirksam. 
(2) Die Bekanntmachung erfolgt, wenn mit ihr der 
Lauf einer Frist beginnt, durch Zustellung nach den 
für die Zustellung von Amts wegen geltenden Vor-
schriften der Zivilprozessordnung; durch die Landes-
justizverwaltung kann jedoch für Zustellungen im 
Ausland eine einfachere Art der Zustellung angeord-
net werden. In denjenigen Fällen, in welchen mit der 
Bekanntmachung nicht der Lauf einer Frist beginnt, 
soll in den Akten vermerkt werden, in welcher Weise, 
an welchem Ort und an welchem Tag die Bekanntma-
chung zur Ausführung gebracht ist; durch die Landes-
justizverwaltung kann näher bestimmt werden, in 
welcher Weise in diesen Fällen die Bekanntmachung 
zur Ausführung gebracht werden soll. 
(3) Einem Anwesenden kann die Verfügung zu Proto-
koll bekannt gemacht werden. Auf Verlangen ist ihm 
eine Abschrift der Verfügung zu erteilen. 

§ 15 Bekanntgabe; formlose Mitteilung 
 
(1) Dokumente, deren Inhalt eine Termins- oder Frist-
bestimmung enthalten oder den Lauf einer Frist auslö-
sen, sind den Beteiligten bekannt zu geben. 
(2) Die Bekanntgabe kann durch Zustellung nach den 
§§ 166 bis 195 der Zivilprozessordnung oder dadurch 
bewirkt werden, dass das Schriftstück unter der An-
schrift des Adressaten zur Post gegeben wird. Soll die 
Bekanntgabe im Inland bewirkt werden, gilt das 
Schriftstück drei Tage nach Aufgabe zur Post als 
bekannt gegeben, wenn nicht der Beteiligte glaubhaft 
macht, dass ihm das Schriftstück nicht oder erst zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 
(3) Ist eine Bekanntgabe nicht geboten, können Do-
kumente den Beteiligten formlos mitgeteilt werden. 
 
§ 40 Wirksamwerden 
(1) Der Beschluss wird wirksam mit Bekanntgabe an 
den Beteiligten, für den er seinem wesentlichen Inhalt 
nach bestimmt ist. 
(2) Ein Beschluss, der die Genehmigung eines 
Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, wird erst mit 
Rechtskraft wirksam. Dies ist mit der Entscheidung 
auszusprechen. 
(3) Ein Beschluss, durch den auf Antrag die Ermäch-
tigung oder die Zustimmung eines anderen zu einem 
Rechtsgeschäft ersetzt oder die Beschränkung oder 
Ausschließung der Berechtigung des Ehegatten oder 
Lebenspartners, Geschäfte mit Wirkung für den ande-
ren Ehegatten oder Lebenspartner zu besorgen (§ 1357 
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auch in 
Verbindung mit § 8 Abs. 2 des Lebenspartnerschafts-
gesetzes), aufgehoben wird, wird erst mit Rechtskraft 
wirksam. Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht die 
sofortige Wirksamkeit des Beschlusses anordnen. Der 
Beschluss wird mit Bekanntgabe an den Antragsteller 
wirksam. 
 
§ 41 Bekanntgabe des Beschlusses 
(1) Der Beschluss ist den Beteiligten bekannt zu ge-
ben. Ein anfechtbarer Beschluss ist demjenigen zuzu-
stellen, dessen erklärtem Willen er nicht entspricht. 
(2) Anwesenden kann der Beschluss auch durch Ver-
lesen der Beschlussformel bekannt gegeben werden. 
Dies ist in den Akten zu vermerken. In diesem Fall ist 
die Begründung des Beschlusses unverzüglich nach-
zuholen. Der Beschluss ist im Fall des Satzes 1 auch 
schriftlich bekannt zu geben. 
(3) Ein Beschluss, der die Genehmigung eines 
Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, ist auch demje-
nigen, für den das Rechtsgeschäft genehmigt wird, 
bekannt zu geben. 
 



 3 

§ 18 (Änderungen gerichtlicher Verfügungen) 
(1) Erachtet das Gericht eine von ihm erlassene Ver-
fügung nachträglich für ungerechtfertigt, so ist es 
berechtigt, sie zu ändern; soweit eine Verfügung nur 
auf Antrag erlassen werden kann und der Antrag zu-
rückgewiesen worden ist, darf die Änderung nur auf 
Antrag erfolgen. 
(2) Zu der Änderung einer Verfügung, die der soforti-
gen Beschwerde unterliegt, ist das Gericht nicht be-
fugt. 

§ 42 Berichtigung des Beschlusses 
(1) Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenba-
re Unrichtigkeiten im Beschluss sind jederzeit vom 
Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen. 
(2) Der Beschluss, der die Berichtigung ausspricht, 
wird auf dem berichtigten Beschluss und auf den 
Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungs-
beschluss in der Form des § 14 Abs. 3, ist er in einem 
gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. 
Das Dokument ist mit dem Beschluss untrennbar zu 
verbinden. 
(3) Der Beschluss, durch den der Antrag auf Berichti-
gung zurückgewiesen wird, ist nicht anfechtbar. Der 
Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, ist mit 
der sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwen-
dung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung 
anfechtbar. 
 
§ 43 Ergänzung des Beschlusses 
(1) Wenn ein Antrag, der nach den Verfahrensakten 
von einem Beteiligten gestellt wurde, ganz oder teil-
weise übergangen oder die Kostenentscheidung unter-
blieben ist, ist auf Antrag der Beschluss nachträglich 
zu ergänzen. 
(2) Die nachträgliche Entscheidung muss binnen einer 
zweiwöchigen Frist, die mit der schriftlichen Be-
kanntgabe des Beschlusses beginnt, beantragt werden. 
 
§ 48 Abänderung und Wiederaufnahme 
(1) Das Gericht des ersten Rechtszugs kann eine 
rechtskräftige Endentscheidung mit Dauerwirkung 
aufheben oder ändern, wenn sich die zugrunde liegen-
de Sach- oder Rechtslage nachträglich wesentlich 
geändert hat. In Verfahren, die nur auf Antrag einge-
leitet werden, erfolgt die Aufhebung oder Abänderung 
nur auf Antrag. 
(2) Ein rechtskräftig beendetes Verfahren kann in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Buches 4 der Zivilprozessordnung wiederaufgenom-
men werden. 
(3) Gegen einen Beschluss, durch den die Genehmi-
gung für ein Rechtsgeschäft erteilt oder verweigert 
wird, findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, eine Rüge nach § 44, eine Abänderung oder 
eine Wiederaufnahme nicht statt, wenn die Genehmi-
gung oder deren Verweigerung einem Dritten gegen-
über wirksam geworden ist. 

§ 19 (Beschwerde) 
(1) Gegen die Verfügungen des Gerichts erster Instanz 
findet das Rechtsmittel der Beschwerde statt. 
(2) Über die Beschwerde entscheidet das Landgericht. 

§ 39 Rechtsbehelfsbelehrung  
Jeder Beschluss hat eine Belehrung über das statthafte 
Rechtsmittel, den Einspruch, den Widerspruch oder 
die Erinnerung sowie das Gericht, bei dem diese 
Rechtsbehelfe einzulegen sind, dessen Sitz und die 
einzuhaltende Form und Frist zu enthalten. 
 
§ 45 Formelle Rechtskraft  
Die Rechtskraft eines Beschlusses tritt nicht ein, bevor 
die Frist für die Einlegung des zulässigen Rechtsmit-
tels oder des zulässigen Einspruchs, des Widerspruchs 
oder der Erinnerung abgelaufen ist. Der Eintritt der 
Rechtskraft wird dadurch gehemmt, dass das Rechts-
mittel, der Einspruch, der Widerspruch oder der Erin-
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nerung rechtzeitig eingelegt wird. 
 
§ 58 Statthaftigkeit der Beschwerde 
(1) Die Beschwerde findet gegen die im ersten 
Rechtszug ergangenen Endentscheidungen der Amts-
gerichte und Landgerichte in Angelegenheiten nach 
diesem Gesetz statt, sofern durch Gesetz nichts Ande-
res bestimmt ist. 
(2) Der Beurteilung des Beschwerdegerichts unterlie-
gen auch die nicht selbstständig anfechtbaren Ent-
scheidungen, die der Endentscheidung vorausgegan-
gen sind. 

§ 20 (Beschwerdeberechtigte) 
(1) Die Beschwerde steht jedem zu, dessen Recht 
durch die Verfügung beeinträchtigt ist. 
(2) Soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen 
werden kann und der Antrag zurückgewiesen worden 
ist, steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 

§ 59 Beschwerdeberechtigte 
(1) Die Beschwerde steht demjenigen zu, der durch 
den Beschluss in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 
(2) Wenn ein Beschluss nur auf Antrag erlassen wer-
den kann und der Antrag zurückgewiesen worden ist, 
steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 
(3) Die Beschwerdeberechtigung von Behörden be-
stimmt sich nach den besonderen Vorschriften dieses 
oder eines anderen Gesetzes. 
 
§ 62 Statthaftigkeit der Beschwerde nach Erledi-
gung der Hauptsache 
(1) Hat sich die angefochtene Entscheidung in der 
Hauptsache erledigt, spricht das Beschwerdegericht 
auf Antrag aus, dass die Entscheidung des Gerichts 
des ersten Rechtszugs den Beschwerdeführer in seinen 
Rechten verletzt hat, wenn der Beschwerdeführer ein 
berechtigtes Interesse an der Feststellung hat. 
(2) Ein berechtigtes Interesse liegt in der Regel vor, 
wenn 1. schwerwiegende Grundrechtseingriffe vorlie-
gen oder 2. eine Wiederholung konkret zu erwarten 
ist. 
 
§ 66 Anschlussbeschwerde  
Ein Beschwerdeberechtigter kann sich der Beschwer-
de anschließen, selbst wenn er auf die Beschwerde 
verzichtet hat oder die Beschwerdefrist verstrichen ist; 
die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Be-
schwerdeanschlussschrift bei dem Beschwerdegericht. 
Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die 
Beschwerde zurückgenommen oder als unzulässig 
verworfen wird. 
 
§ 67 Verzicht auf die Beschwerde; Rücknahme der 
Beschwerde 
(1) Die Beschwerde ist unzulässig, wenn der Be-
schwerdeführer hierauf nach Bekanntgabe des Be-
schlusses durch Erklärung gegenüber dem Gericht 
verzichtet hat. 
(2) Die Anschlussbeschwerde ist unzulässig, wenn der 
Anschlussbeschwerdeführer hierauf nach Einlegung 
des Hauptrechtsmittels durch Erklärung gegenüber 
dem Gericht verzichtet hat. 
(3) Der gegenüber einem anderen Beteiligten erklärte 
Verzicht hat die Unzulässigkeit der Beschwerde nur 
dann zur Folge, wenn dieser sich darauf beruft. 
(4) Der Beschwerdeführer kann die Beschwerde bis 
zum Erlass der Beschwerdeentscheidung zurückneh-
men. 



 5 

§ 20a (Anfechtung über Kostenpunkt) 
(1) Die Anfechtung der Entscheidung über den Kos-
tenpunkt ist unzulässig, wenn nicht gegen die Ent-
scheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel einge-
legt wird. Gegen die Auslagenentscheidung nach § 
13a Abs. 2 findet jedoch die sofortige Beschwerde der 
Staatskasse, des Betroffenen, des Dritten oder der 
Körperschaft, deren Verwaltungsbehörde den Antrag 
auf eine Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 
Satz 2 Nr.  gestellt hat, statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 100 Euro übersteigt. 
(2) Ist eine Entscheidung in der Hauptsache nicht 
ergangen, so findet gegen die Entscheidung über den 
Kostenpunkt die sofortige Beschwerde statt, wenn der 
Wert des Beschwerdegegenstandes 100 Euro über-
steigt. 

§ 61 Beschwerdewert; Zulassungsbeschwerde 
(1) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die 
Beschwerde nur zulässig, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes sechshundert Euro übersteigt. 
(2) Übersteigt der Beschwerdegegenstand nicht den in 
Absatz 1 genannten Betrag, ist die Beschwerde zuläs-
sig, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges die 
Beschwerde zugelassen hat. 
(3) Das Gericht des ersten Rechtszuges lässt die Be-
schwerde zu, wenn 
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des 
Beschwerdegerichts erfordert und 
2. der Beteiligte durch den Beschluss mit nicht mehr 
als sechshundert Euro beschwert ist. Das Beschwer-
degericht ist an die Zulassung gebunden. 
 

§ 21 (Einlegung der Beschwerde) 
(1) Die Beschwerde kann bei dem Gericht, dessen 
Verfügung angefochten wird, oder bei dem Be-
schwerdegericht eingelegt werden. 
(2) Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer 
Beschwerdeschrift oder durch Erklärung zu Protokoll 
der Geschäftsstelle desjenigen Gerichts, dessen Ver-
fügung angefochten wird, oder der Geschäftsstelle des 
Beschwerdegerichts. Die Beschwerde kann auch ent-
sprechend den Regelungen der Zivilprozessordnung 
betreffend die Übermittlung von Anträgen und Erklä-
rungen als elektronisches Dokument eingelegt werden. 
(3) Die Bundesregierung und die Landesregierungen 
bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente 
bei den Gerichten eingereicht werden können, sowie 
die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete 
Form. Die Landesregierungen können  die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. Die Zulassung der elektro-
nischen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfah-
ren beschränkt werden. 
 

§ 64 Einlegung der Beschwerde 
(1) Die Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, 
dessen Beschluss angefochten wird. 
(2) Die Beschwerde wird durch Einreichung einer 
Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Ge-
schäftsstelle eingelegt. Die Beschwerde muss die 
Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie 
die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen die-
sen Beschluss eingelegt wird. Sie ist von dem Be-
schwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu 
unterzeichnen. 
(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung 
eine einstweilige Anordnung erlassen; es kann insbe-
sondere anordnen, dass die Vollziehung des angefoch-
tenen Beschlusses auszusetzen ist. 
 
 

§ 22 (Sofortige Beschwerde) 
(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in welchem die Verfügung dem Be-
schwerdeführer bekannt gemacht worden ist. 
(2) Einem Beschwerdeführer, der ohne sein Verschul-
den verhindert war, die Frist einzuhalten, ist auf An-
trag von dem Beschwerdegericht die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu erteilen, wenn er die 
Beschwerde binnen zwei Wochen nach der Beseiti-
gung des Hindernisses einlegt und die Tatsachen, 
welche die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft 
macht. Eine Versäumung der Frist, die in dem Ver-
schulden eines Vertreters ihren Grund hat, wird als 
eine unverschuldete nicht angesehen. Gegen die Ent-
scheidung über den Antrag findet die sofortige weitere 
Beschwerde statt. Nach dem Ablauf eines Jahres, von 
dem Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann die 
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden. 
 

§ 63 Beschwerdefrist 
(1) Die Beschwerde ist, soweit gesetzlich keine andere 
Frist bestimmt ist, binnen einer Frist von einem Monat 
einzulegen. 
(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen einzulegen, wenn sie sich gegen  
1. eine einstweilige Anordnung oder  
2. einen Beschluss, der die Genehmigung eines 
Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, richtet. 
(3) Die Frist beginnt jeweils mit der schriftlichen 
Bekanntgabe des Beschlusses an die Beteiligten. Kann 
die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht 
bewirkt werden, beginnt die Frist spätestens mit Ab-
lauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. 
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§ 23  (Beschwerdebegründung) 
Die Beschwerde kann auf neue Tatsachen und Bewei-
se gestützt werden. 

§ 65 Beschwerdebegründung 
(1) Die Beschwerde soll begründet werden. 
(2) Das Gericht kann dem Beschwerdeführer eine 
Frist zur Begründung der Beschwerde einräumen. 
(3) Die Beschwerde kann auf neue Tatsachen und 
Beweismittel gestützt werden. 
(4) Die Beschwerde kann nicht darauf gestützt wer-
den, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine 
Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. 
 

§ 24 (Aufschiebende Wirkung der Beschwerde) 
(1) Die Beschwerde hat nur dann aufschiebende Wir-
kung, wenn sie gegen eine Verfügung gerichtet ist, 
durch die ein Ordnungs- oder Zwangsmittel festge-
setzt wird. Bei der Anordnung von Zwangshaft (§ 33 
Abs. 1) hat die Beschwerde keine aufschiebende Wir-
kung. 
(2) Das Gericht, dessen Verfügung angefochten wird, 
kann anordnen, dass die Vollziehung auszusetzen ist. 
(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung 
eine einstweilige Anordnung erlassen; es kann insbe-
sondere anordnen, dass die Vollziehung der angefoch-
tenen Verfügung auszusetzen ist. 
 

§ 64 Einlegung der Beschwerde  
… 
(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung 
eine einstweilige Anordnung erlassen; es kann insbe-
sondere anordnen, dass die Vollziehung des angefoch-
tenen Beschlusses auszusetzen ist. 

§ 25  (Begründung) 
Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist mit 
Gründen zu versehen. 

§ 68 Gang des Beschwerdeverfahrens 
(1) Hält das Gericht, dessen Beschluss angefochten 
wird, die Beschwerde für begründet, hat es ihr abzu-
helfen; anderenfalls ist die Beschwerde unverzüglich 
dem Beschwerdegericht vorzulegen. Das Gericht ist 
zur Abhilfe nicht befugt, wenn die Beschwerde sich 
gegen eine Endentscheidung in einer Familiensache 
richtet. 
(2) Das Beschwerdegericht hat zu prüfen, ob die Be-
schwerde an sich statthaft und ob sie in der gesetzli-
chen Form und Frist eingelegt ist. Mangelt es an ei-
nem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzu-
lässig zu verwerfen. 
(3) Das Beschwerdeverfahren bestimmt sich im Übri-
gen nach den Vorschriften über das Verfahren im 
ersten Rechtszug. Das Beschwerdegericht kann von 
der Durchführung eines Termins, einer mündlichen 
Verhandlung oder einzelner Verfahrenshandlungen 
absehen, wenn diese bereits im ersten Rechtszug vor-
genommen wurden und von einer erneuten Vornahme 
keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten sind. 
(4) Das Beschwerdegericht kann die Beschwerde 
durch Beschluss einem seiner Mitglieder zur Ent-
scheidung als Einzelrichter übertragen; § 526 der 
Zivilprozessordnung gilt mit der Maßgabe entspre-
chend, dass eine Übertragung auf einen Richter auf 
Probe ausgeschlossen ist. 
 
§ 69 Beschwerdeentscheidung 
(1) Das Beschwerdegericht hat in der Sache selbst zu 
entscheiden. Es darf die Sache unter Aufhebung des 
angefochtenen Beschlusses und des Verfahrens nur 
dann an das Gericht des ersten Rechtszuges zurück-
verweisen, wenn dieses in der Sache noch nicht ent-
schieden hat. Das Gleiche gilt, soweit das Verfahren 
an einem wesentlichen Mangel leidet und zur Ent-
scheidung eine umfangreiche oder aufwändige Be-
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weiserhebung notwendig wäre und ein Beteiligter die 
Zurückverweisung beantragt. Das Gericht des ersten 
Rechtszuges hat die rechtliche Beurteilung, die das 
Beschwerdegericht der Aufhebung zugrunde gelegt 
hat, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen. 
(2) Der Beschluss des Beschwerdegerichts ist zu be-
gründen 
(3) Für die Beschwerdeentscheidung gelten im Übri-
gen die Vorschriften über den Beschluss im ersten 
Rechtszug entsprechend. 
 

§ 26 (Wirksamwerden) 
Die Entscheidung des Beschwerdegerichts wird in den 
Fällen, in welchen die sofortige weitere Beschwerde 
stattfindet, erst mit der Rechtskraft wirksam. Das 
Beschwerdegericht kann jedoch die sofortige Wirk-
samkeit der Entscheidung anordnen. 
 

 

§ 27  (Weitere Beschwerde) 
(1) Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts 
ist das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde zulässig, 
wenn die Entscheidung auf einer Verletzung des 
Rechts beruht. Die Vorschriften der §§ 546, 547, 559, 
561 der Zivilprozessordnung finden entsprechende 
Anwendung. 
(2) In den Fällen des § 20a Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 gilt 
Absatz 1 nur, wenn das Beschwerdegericht erstmals 
eine Entscheidung über den Kostenpunkt getroffen 
hat. 

§ 70 Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde 
(1) Die Rechtsbeschwerde eines Beteiligten ist statt-
haft, wenn sie das Beschwerdegericht oder das Ober-
landesgericht im ersten Rechtszug in dem Beschluss 
zugelassen hat. 
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn 
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des 
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. Das Rechtsbe-
schwerdegericht ist an die Zulassung nicht gebunden. 
(3) Die Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss des 
Beschwerdegerichts ist ohne Zulassung statthaft in 
1. Betreuungssachen zur Bestellung eines Betreuers, 
zur Aufhebung einer Betreuung, zur Anordnung oder 
Aufhebung eines Einwilligungsvorbehaltes,  
2. Unterbringungssachen sowie 
3. Freiheitsentziehungssachen. 
Sie ist zulässig unter den in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder 
2 genannten Voraussetzungen. 
(4) Gegen einen Beschluss im Verfahren über die 
Anordnung, Abänderung oder Aufhebung einer einst-
weiligen Anordnung oder eines Arrests findet die 
Rechtsbeschwerde nicht statt. 
 
§ 72 Gründe der Rechtsbeschwerde 
(1) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt 
werden, dass die angefochtene Entscheidung auf einer 
Verletzung des Rechts beruht. Das Recht ist verletzt, 
wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig ange-
wendet worden ist. 
(2) Die Rechtsbeschwerde kann nicht darauf gestützt 
werden, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine 
Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. 
(3) Die §§ 547, 556 und 560 der Zivilprozessordnung 
gelten entsprechend. 

§ 28 (Entscheidung durch OLG, Vorlage an BGH) 
(1) Über die weitere Beschwerde entscheidet das O-
berlandesgericht. 
(2) Will das Oberlandesgericht bei der Auslegung 
einer reichsgesetzlichen Vorschrift, welche eine der 
im § 1 bezeichneten Angelegenheiten betrifft, von der 
auf weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung 
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eines anderen Oberlandesgerichts, falls aber über die 
Rechtsfrage bereits eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs ergangen ist, von dieser abweichen, so hat 
es die weitere Beschwerde unter Begründung seiner 
Rechtsauffassung dem Bundesgerichtshof vorzulegen. 
Der Beschluss über die Vorlegung ist dem Beschwer-
deführer bekanntzumachen. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 entscheidet über die 
weitere Beschwerde der Bundesgerichtshof. 
 
 
§ 29 (Einlegung der weiteren Beschwerde) 
(1) Die weitere Beschwerde kann bei dem Gericht 
erster Instanz, bei dem Landgericht oder bei dem 
Oberlandesgericht eingelegt werden. Erfolgt die Ein-
legung durch Einreichung einer Beschwerdeschrift, so 
muss diese von einem Rechtsanwalt unterzeichnet 
sein. Der Zuziehung eines Rechtsanwalts bedarf es 
nicht, wenn die Beschwerde von einer Behörde oder 
von einem Notar eingelegt wird, der in der Angele-
genheit für den Beschwerdeführer einen Antrag bei 
dem Gericht erster Instanz gestellt hat. 
(2) Soweit eine Verfügung der sofortigen Beschwerde 
unterliegt, findet auch gegen die Entscheidung des 
Beschwerdegerichts die sofortige weitere Beschwerde 
statt. 
(3) Das Gericht erster Instanz und das Landgericht 
sind nicht befugt, der weiteren Beschwerde abzuhel-
fen. 
(4) Im übrigen finden die Vorschriften über die Be-
schwerde entsprechende Anwendung. 

§ 71 Frist und Form der Rechtsbeschwerde 
(1) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von 
einem Monat nach der schriftlichen Bekanntgabe des 
Beschlusses durch Einreichen einer Beschwerdeschrift 
bei dem Rechtsbeschwerdegericht einzulegen. Die 
Rechtsbeschwerdeschrift muss enthalten: 
1. die Bezeichnung des Beschlusses, gegen den die 
Rechtsbeschwerde gerichtet wird und 
2. die Erklärung, dass gegen diesen Beschluss Rechts-
beschwerde eingelegt werde. Die Rechtsbeschwerde-
schrift ist zu unterschreiben. Mit der Rechtsbeschwer-
deschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte 
Abschrift des angefochtenen Beschlusses vorgelegt 
werden. 
(2) Die Rechtsbeschwerde ist, sofern die Beschwerde-
schrift keine Begründung enthält, binnen einer Frist 
von einem Monat zu begründen. Die Frist beginnt mit 
der schriftlichen Bekanntgabe des angefochtenen 
Beschlusses. § 551 Abs. 2 Satz 5 und 6 der Zivilpro-
zessordnung gilt entsprechend. 
(3) Die Begründung der Rechtsbeschwerde muss 
enthalten:  
1. Die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefoch-
ten und dessen Aufhebung beantragt werde (Rechtsbe-
schwerdeanträge),  
2. die Angabe der Rechtsbeschwerdegründe, und zwar 
a) die bestimmte Bezeichnung der Umstände, aus 
denen sich die Rechtsverletzung ergibt;  
b) soweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, 
dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt 
sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel 
ergeben. 
(4) Die Rechtsbeschwerde- und die Begründungs-
schrift sind den anderen Beteiligten bekannt zu geben. 
 
§ 73 Anschlussrechtsbeschwerde  
Ein Beteiligter kann sich bis zum Ablauf einer Frist 
von einem Monat nach der Bekanntgabe der Begrün-
dungsschrift der Rechtsbeschwerde durch Einreichen 
einer Anschlussschrift beim Rechtsbeschwerdegericht 
anschließen, auch wenn er auf die Rechtsbeschwerde 
verzichtet hat, die Rechtsbeschwerdefrist verstrichen 
oder die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen worden 
ist. Die Anschlussrechtsbeschwerde ist in der An-
schlussschrift zu begründen und zu unterschreiben. 
Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die 
Rechtsbeschwerde zurückgenommen oder als unzuläs-
sig verworfen wird. 
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§ 74 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde 
(1) Das Rechtsbeschwerdegericht hat zu prüfen, ob die 
Rechtsbeschwerde an sich statthaft ist, ob die Voraus-
setzungen für die Zulassung nach § 70 Abs. 2 vorlie-
gen und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist 
eingelegt und begründet ist. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, ist die Rechtsbeschwerde als 
unzulässig zu verwerfen. 
(2) Ergibt die Begründung des angefochtenen Be-
schlusses zwar eine Rechtsverletzung, stellt sich die 
Entscheidung aber aus anderen Gründen als richtig 
dar, ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. 
(3) Der Prüfung des Rechtsbeschwerdegerichts unter-
liegen nur die von den Beteiligten gestellten Anträge. 
Das Rechtsbeschwerdegericht ist an die geltend ge-
machten Rechtsbeschwerdegründe nicht gebunden. 
Auf Verfahrensmängel, die nicht von Amts wegen zu 
berücksichtigen sind, darf die angefochtene Entschei-
dung nur geprüft werden, wenn die Mängel nach § 71 
Abs. 3 und § 73 Satz 2 gerügt worden sind. §§ 559, 
564 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 
(4) Auf das weitere Verfahren sind, soweit sich nicht 
Abweichungen aus den Vorschriften dieses Unterab-
schnitts ergeben, die im ersten Rechtszug geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
(5) Soweit die Rechtsbeschwerde begründet ist, ist der 
angefochtene Beschluss aufzuheben. 
(6) Das Rechtsbeschwerdegericht entscheidet in der 
Sache selbst, wenn diese zur Endentscheidung reif ist. 
Andernfalls verweist es die Sache unter Aufhebung 
des angefochtenen Beschlusses und des Verfahrens 
zur anderweitigen Behandlung und Entscheidung an 
das Beschwerdegericht, oder, wenn dies aus besonde-
ren Gründen geboten erscheint, an das Gericht des 
ersten Rechtszuges zurück. Die Zurückverweisung 
kann an einen anderen Spruchkörper des Gerichts 
erfolgen, das die angefochtene Entscheidung erlassen 
hat. Das Gericht, an das die Sache zurückverwiesen 
ist, hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung 
zugrunde liegt, auch seiner Entscheidung zugrunde zu 
legen. 
(7) Von einer Begründung der Entscheidung kann 
abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet wäre, zur 
Klärung von Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung, 
zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung beizutragen. 
 
§ 75 Sprungrechtsbeschwerde 
(1) Gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Be-
schlüsse, die ohne Zulassung der Beschwerde unter-
liegen, findet auf Antrag unter Übergehung der Be-
schwerdeinstanz unmittelbar die Rechtsbeschwerde 
(Sprungrechtsbeschwerde) statt, wenn 
1. die Beteiligten in die Übergehung der Beschwerde-
instanz einwilligen und 
2. das Rechtsbeschwerdegericht die Sprungrechtsbe-
schwerde zulässt. Der Antrag auf Zulassung der 
Sprungrechtsbeschwerde und die Erklärung der Ein-
willigung gelten als Verzicht auf das Rechtsmittel der 
Beschwerde. 
(2) Für das weitere Verfahren gilt § 566 Abs. 2 bis 8 
der Zivilprozessordnung entsprechend. 
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§ 29a (Anhörungsrüge) 
(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Ent-
scheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren 
fortzuführen, wenn 1. ein Rechtsmittel oder ein ande-
rer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung oder eine 
andere Abänderungsmöglichkeit nicht gegeben  ist 
und 2.das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf 
rechtliches Gehör in     entscheidungserheblicher Wei-
se verletzt hat. Gegen eine der Endentscheidung vo-
rausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt. 
(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs 
zu erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist 
glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit 
der Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung an 
diesen Beteiligten kann die Rüge nicht mehr erhoben 
werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als be-
kannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, 
dessen Entscheidung angegriffen wird. § 29 Abs. 1 
Satz 2 und 3 findet entsprechende Anwendung, soweit 
die Entscheidung eines Oberlandesgerichts angegrif-
fen wird. Die Rüge muss die angegriffene Entschei-
dung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 
Satz 1 Nr.  genannten Voraussetzungen darlegen. 
(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(4) Ist die Rüge nicht in der gesetzlichen Form oder 
Frist erhoben, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. 
Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zu-
rück. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren 
Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden. 
(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, 
indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund 
der Rüge geboten ist. 

§ 44 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf 
rechtliches Gehör 
(1) Auf die Rüge eines durch eine Entscheidung be-
schwerten Beteiligten ist das Verfahren fortzuführen, 
wenn ein Rechtsmittel oder ein Rechtsbehelf gegen 
die Entscheidung oder eine andere Abänderungsmög-
lichkeit nicht gegeben ist und das Gericht den An-
spruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in 
entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. Gegen 
eine der Endentscheidung vorausgehende Entschei-
dung findet die Rüge nicht statt. 
(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs 
zu erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist 
glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit 
der Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung an 
diesen Beteiligten kann die Rüge nicht mehr erhoben 
werden. Die Rüge ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung 
angegriffen wird. Die Rüge muss die angegriffene 
Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen 
darlegen.  
(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(4) Ist die Rüge nicht in der gesetzlichen Form oder 
Frist erhoben, ist sie als unzulässig zu verwerfen. Ist 
die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. 
Die Entscheidung ergeht durch nicht anfechtbaren 
Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden. 
(5) Ist die Rüge begründet, hilft ihr das Gericht ab, 
indem es das Verfahren fortführt, soweit dies auf 
Grund der Rüge geboten ist. 

§ 34 (Akteneinsicht) 
(1) Die Einsicht der Gerichtsakten kann jedem inso-
weit gestattet werden, als er ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft macht. Das gleiche gilt von der Erteilung 
einer Abschrift; die Abschrift ist auf Verlangen von 
der Geschäftsstelle zu beglaubigen. 
(2) Die Einsicht der Akten und die Erteilung von Ab-
schriften ist insoweit zu versagen, als § 1758 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entgegensteht. 

§ 13 Akteneinsicht 
(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten auf der 
Geschäftsstelle einsehen, soweit nicht schwerwiegen-
de Interessen eines Beteiligten oder eines Dritten 
entgegenstehen. 
(2) Personen, die an dem Verfahren nicht beteiligt 
sind, kann Einsicht nur gestattet werden, soweit sie ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen und schutz-
würdige Interessen eines Beteiligten oder eines Dritten 
nicht entgegenstehen. Die Einsicht ist zu versagen, 
wenn ein Fall des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches vorliegt. 
(3) Soweit Akteneinsicht gewährt wird, können die 
Berechtigten sich auf ihre Kosten durch die Ge-
schäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und Abschrif-
ten erteilen lassen. Die Abschrift ist auf Verlangen zu 
beglaubigen. 
(4) Einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einer betei-
ligten Behörde kann das Gericht die Akten mit Aus-
nahme der Beweisstücke in die Amts-oder Geschäfts-
räume überlassen. Ein Recht auf Überlassung von 
Beweisstücken in die Amts- oder Geschäftsräume 
besteht nicht. Die Entscheidung nach Satz 1 ist nicht 
anfechtbar. 
(5) Werden die Gerichtsakten elektronisch geführt, 
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gilt § 299 Abs. 3 der Zivilprozessordnung entspre-
chend. Der elektronische Zugriff nach § 299 Abs. 3 
Satz 2 und Satz 3 der Zivilprozessordnung kann auch 
dem Notar oder der beteiligten Behörde gestattet wer-
den. 
(6) Die Entwürfe zu Beschlüssen und Verfügungen , 
die zu ihrer Vorbereitung gelieferten Arbeiten sowie 
die Dokumente, die Abstimmungen betreffen, werden 
weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt. 
(7) Über die Akteneinsicht entscheidet das Gericht, 
bei Kollegialgerichten der Vorsitzende. 
 

§ 35b (internat. Zuständigkeit) 
(1) Für Verrichtungen, die eine Vormundschaft oder 
Pflegschaft betreffen, sind die deutschen Gerichte 
zuständig, wenn der Mündel oder Pflegling  
1.     Deutscher ist oder  
2.     seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 
(2) Die deutschen Gerichte sind ferner zuständig, 
soweit der Mündel oder Pflegling der Fürsorge durch 
ein deutsches Gericht bedarf. 
(3) Die Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
nicht ausschließlich. 

§ 99 Kindschaftssachen  … 
(2) Sind für die Anordnung einer Vormundschaft 
sowohl die deutschen Gerichte als auch die Gerichte 
eines anderen Staates zuständig und ist die Vormund-
schaft in dem anderen Staat anhängig, kann die An-
ordnung der Vormundschaft im Inland unterbleiben, 
wenn dies im Interesse des Mündels liegt.  
(3) Sind für die Anordnung einer Vormundschaft 
sowohl die deutschen Gerichte als auch die Gerichte 
eines anderen Staates zuständig und besteht die Vor-
mundschaft im Inland, kann das Gericht, bei dem die 
Vormundschaft anhängig ist, sie an den Staat, dessen 
Gerichte für die Anordnung der Vormundschaft zu-
ständig sind, abgeben, wenn dies im Interesse des 
Mündels liegt, der Vormund seine Zustimmung erteilt 
und dieser Staat sich zur Übernahme bereit erklärt. 
Verweigert der Vormund oder, wenn mehrere Vor-
münder die Vormundschaft gemeinschaftlich führen, 
einer von ihnen seine Zustimmung, so entscheidet an 
Stelle des Gerichts, bei dem die Vormundschaft an-
hängig ist, das im Rechtszug übergeordnete Gericht. 
Der Beschluss ist nicht anfechtbar. 
 
§ 104 Betreuungs- und Unterbringungssachen; 
Pflegschaft für Erwachsene  
(1) Die deutschen Gerichte sind zuständig, wenn der 
Betroffene oder der volljährige Pflegling  
1. Deutscher ist,  
2. seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder  
3. soweit er der Fürsorge durch ein deutsches Gericht 
bedarf.  
(2) § 99 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.  
(3) Die Absätze 1 und 2 sind im Fall einer Unterbrin-
gung nach § 312 Nr. 3 nicht anzuwenden. 
 

§ 56g Beschluss über Zahlungen des Mündels  
 
(1) Das Vormundschaftsgericht setzt durch gerichtli-
chen Beschluss fest, wenn der Vormund, Gegenvor-
mund oder Mündel die gerichtliche Festsetzung bean-
tragt oder das Gericht sie für angemessen hält:  
1. Vorschuss, Ersatz von Aufwendungen, Aufwands-
entschädigung, soweit der Vormund oder Gegenvor-
mund sie aus der Staatskasse verlangen kann (§ 1835 
Abs.4 , § 1835a Abs.3  des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
oder ihm nicht die Vermögenssorge übertragen wurde;  
2. eine dem Vormund oder Gegenvormund zu bewilli-
gende Vergütung oder  Abschlagszahlung (§ 1836 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) .  

§ 168 Beschluss über Zahlungen des Mündels  
 
(1) Das Gericht setzt durch Beschluss fest, wenn der 
Vormund, Gegenvormund oder Mündel die gerichtli-
che Festsetzung beantragt oder das Gericht sie für 
angemessen hält: Vorschuss, Ersatz von Aufwendun-
gen, Aufwandsentschädigung, soweit der Vormund 
oder Gegenvormund sie aus der Staatskasse verlangen 
kann (§ 1835 Abs. 4 und § 1835a Abs. 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder ihm nicht die Vermögenssor-
ge übertragen wurde; eine dem Vormund oder Gegen-
vormund zu bewilligende Vergütung oder Abschlags-
zahlung (§ 1836 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).  
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Mit der Festsetzung bestimmt das Gericht Höhe und 
Zeitpunkt der Zahlungen, die der Mündel an die 
Staatskasse nach den §§ 1836c, 1836e des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zu leisten hat. Es kann die Zahlun-
gen gesondert festsetzen, wenn dies zweckmäßig ist. 
Erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 und richten sich 
die in Satz 1 bezeichneten Ansprüche gegen die 
Staatskasse, gelten die Vorschriften über das Verfah-
ren bei der Entschädigung von Zeugen hinsichtlich 
ihrer baren Auslagen sinngemäß. 
(2) In dem Antrag sollen die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Mündels dargestellt 
werden. § 118 Abs.2 Satz 1 und 2 und § 120 Abs.2 , 3 
und Abs.  Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung sind 
entsprechend anzuwenden. Steht nach der freien Ü-
berzeugung des Gerichts der Aufwand zur Ermittlung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Mündels außer Verhältnis zur Höhe des aus der 
Staatskasse zu begleichenden Anspruchs oder zur 
Höhe der voraussichtlich vom Mündel zu leistenden 
Zahlungen, so kann das Gericht ohne weitere Prüfung 
den Anspruch festsetzen oder von einer Festsetzung 
der vom Mündel zu leistenden Zahlungen absehen. 
(3) Nach dem Tode des Mündels bestimmt das Gericht 
Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen, die der Erbe des 
Mündels nach § 1836e des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
an die Staatskasse zu leisten hat. Der Erbe ist ver-
pflichtet, dem Gericht über den Bestand des Nachlas-
ses Auskunft zu erteilen. Er hat dem Gericht auf Ver-
langen ein Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden 
Gegenstände vorzulegen und an Eides Statt zu versi-
chern, dass er nach bestem Wissen und Gewissen den 
Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu 
imstande sei. 
(4) Der Mündel ist zu hören, bevor gemäß Absatz 1 
eine von ihm zu leistende Zahlung festgesetzt wird. 
Vor einer Entscheidung nach Absatz 
3. ist der Erbe zu hören. 
(5) Gegen die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 
bis 3 und den Absätzen 2 und 3 findet die sofortige 
Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerdege-
genstandes 150 Euro übersteigt oder das Gericht sie 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-
che zulässt. Die weitere Beschwerde (§ 27) ist statt-
haft, wenn das Beschwerdegericht sie wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung 
stehenden Frage zugelassen hat. 
(6) Aus einem nach Absatz 1 Satz 1 gegen den Mün-
del ergangenen Festsetzungsbeschluss findet die 
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zi-
vilprozessordnung statt. 
(7) Auf die Pflegschaft sind die Absätze 1 bis 6 ent-
sprechend anzuwenden. 
 

Mit der Festsetzung bestimmt das Gericht Höhe und 
Zeitpunkt der Zahlungen, die der Mündel an die 
Staatskasse nach den §§ 1836c und 1836e des Bürger-
lichen Gesetzbuchs zu leisten hat. Es kann die Zah-
lungen gesondert festsetzen, wenn dies zweckmäßig 
ist. Erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 und richten 
sich die in Satz 1 bezeichneten Ansprüche gegen die 
Staatskasse, gelten die Vorschriften über das Verfah-
ren bei der Entschädigung von Zeugen hinsichtlich 
ihrer baren Auslagen sinngemäß.  
(2) In dem Antrag sollen die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Mündels dargestellt 
werden. § 118 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie § 120 Abs. 2 
bis Abs. 4 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung sind 
entsprechend anzuwenden. Steht nach der freien Ü-
berzeugung des Gerichts der Aufwand zur Ermittlung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Mündels außer Verhältnis zur Höhe des aus der 
Staatskasse zu begleichenden Anspruchs oder zur 
Höhe der voraussichtlich vom Mündel zu leistenden 
Zahlungen, kann das Gericht ohne weitere Prüfung 
den Anspruch festsetzen oder von einer Festsetzung 
der vom Mündel zu leistenden Zahlungen absehen.  
(3) Nach dem Tode des Mündels bestimmt das Gericht 
Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen, die der Erbe des 
Mündels nach § 1836e des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
an die Staatskasse zu leisten hat. Der Erbe ist ver-
pflichtet, dem Gericht über den Bestand des Nachlas-
ses Auskunft zu erteilen. Er hat dem Gericht auf Ver-
langen ein Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden 
Gegenstände vorzulegen und an Eides Statt zu versi-
chern, dass er nach bestem Wissen und Gewissen den 
Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu 
imstande sei.  
(4) Der Mündel ist zu hören, bevor nach Absatz 1 eine 
von ihm zu leistende Zahlung festgesetzt wird. Vor 
einer Entscheidung nach Absatz 3 ist der Erbe zu 
hören.  
(5) Auf die Pflegschaft sind die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(Hinweis: siehe zum Beschwerdewert § 61 FamFG: 
Erhöhung auf 600 Euro), die Zwangsvollstreckung ist 
in den §§ 86 ff. FamFG geregelt) 
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§ 65 (Örtliche Zuständigkeit) 
(1) Für Verrichtungen, die die Betreuung betreffen, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Betroffene 
zu der Zeit, zu der das Gericht mit der Angelegenheit 
befasst wird, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(2) Hat der Betroffene im Inland keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist ein solcher nicht feststellbar, so ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis 
der Fürsorge hervortritt. 
(3) Ist der Betroffene Deutscher und ergibt sich die 
Zuständigkeit weder aus Absatz 1 noch aus Absatz 2, 
so ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin-
Schöneberg zuständig. 
(4) Ist für den Betroffenen bereits ein Betreuer be-
stellt, so ist das Gericht, bei dem die Betreuung an-
hängig ist, auch für weitere die Betreuung betreffende 
Verrichtungen zuständig. 
(5) Für vorläufige Maßregeln nach Artikel 24 Abs. 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che sowie Maßregeln nach § 1908i Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 1846 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und einstweilige Anordnungen nach § 69f ist auch das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis der 
Fürsorge hervortritt. Das Gericht soll von den ange-
ordneten Maßregeln dem nach den Absätzen 1, 3 und 
4 zuständigen Gericht Mitteilung machen. 
(6) Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach 
seiner Ernennung nicht in Betreuungssachen tätig 
sein. 
 

§ 271 Betreuungssachen   
Betreuungssachen sind  
1. Verfahren zur Bestellung eines Betreuers und zur 
Aufhebung der Betreuung,  
2. Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvor-
behaltes sowie sonstige Verfahren, die die rechtliche 
Betreuung eines Volljährigen (§§ 1896 bis 1908i des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) betreffen, soweit es sich 
nicht um eine Unterbringungssache handelt. 
 
§ 272 Örtliche Zuständigkeit  
(1) Ausschließlich zuständig ist in dieser Rangfolge  
1. das Gericht, bei dem die Betreuung anhängig ist, 
wenn bereits ein Betreuer bestellt ist,  
2. das Gericht, in dessen Bezirk der Betroffene seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat,  
3. das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis der 
Fürsorge bekannt wird,  
4. das Amtsgericht Schöneberg in Berlin, wenn der 
Betroffene Deutscher ist.  
(2) Für einstweilige Anordnungen nach § 300 oder 
vorläufige Maßregeln ist auch das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge hervor-
tritt. Es soll die angeordneten Maßregeln dem nach 
Absatz 1 Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 4 zuständigen Gericht 
mitteilen. 

§ 65a  (Abgabe an ein anderes Gericht) 
(1) Für die Abgabe an ein anderes Vormundschaftsge-
richt gelten § 46 Abs. 1 erster Halbsatz, Abs.  Satz 1 
erste Alternative und Abs.  Satz 2, § 36 Abs. 2  Satz 2 
entsprechend. Als ein wichtiger Grund für die Abgabe 
ist es in der Regel anzusehen, wenn sich der gewöhn-
liche Aufenthalt des Betroffenen geändert hat und die 
Aufgaben des Betreuers im wesentlichen am neuen 
Aufenthaltsort zu erfüllen sind; der Änderung des 
gewöhnlichen Aufenthalts steht ein tatsächlicher Auf-
enthalt von mehr als einem Jahr an einem anderen Ort 
gleich. Sind mehrere Betreuer für unterschiedliche 
Aufgabenkreise bestellt, so kann das Gericht aus 
wichtigem Grund auch das nur einen Betreuer betref-
fende Verfahren abgeben. 
(2) Vor der Abgabe ist dem Betroffenen und dem 
Betreuer, sofern der Betroffene einen solchen bereits 
erhalten hat, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 4 Abgabe an ein anderes Gericht   
Das Gericht kann die Sache aus wichtigem Grund an 
ein anderes Gericht abgeben, wenn sich dieses zur 
Übernahme der Sache bereit erklärt hat. Vor der Ab-
gabe sollen die Beteiligten angehört werden.  
 
§ 273 Abgabe bei Änderung des gewöhnlichen 
Aufenthalts   
Als wichtiger Grund für eine Abgabe im Sinne des § 4 
Satz 1 ist es in der Regel anzusehen, wenn sich der 
gewöhnliche Aufenthalt des Betroffenen geändert hat 
und die Aufgaben des Betreuers im Wesentlichen am 
neuen Aufenthaltsort des Betroffenen zu erfüllen sind. 
Der Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts steht ein 
tatsächlicher Aufenthalt von mehr als einem Jahr an 
einem anderen Ort gleich. 

 § 274 Beteiligte  
(1) Zu beteiligen sind  
1. der Betroffene,  
2. der Betreuer, sofern sein Aufgabenkreis betroffen 
ist, 
3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sofern sein 
Aufgabenkreis betroffen ist.  
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung 
als Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen.  
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als 
Beteiligte in Verfahren über  
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1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts,  
2. Umfang, Inhalt oder Bestand von Entscheidungen 
der in Nummer 1 genannten Art hinzuzuziehen.  
(4) Beteiligt werden können  
1. in den in Absatz 3 genannten Verfahren im Interes-
se des Betroffenen dessen Ehegatte oder Lebenspart-
ner, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner nicht 
dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern, Pflegeel-
tern, Großeltern, Abkömmlinge, Geschwister und eine 
Person seines Vertrauens,  
2. der Vertreter der Staatskasse, soweit das Interesse 
der Staatskasse durch den Ausgang des Verfahrens 
betroffen sein kann. 
 

§ 66  (Verfahrensfähigkeit) 
 
In Verfahren, die die Betreuung betreffen, ist der Be-
troffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit 
verfahrensfähig. 
 

§ 275 Verfahrensfähigkeit   
 
In Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rück-
sicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig. 

§ 67 (Verfahrenspfleger) 
 
(1) Soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des 
Betroffenen erforderlich ist, bestellt das Gericht dem 
Betroffenen einen Pfleger für das Verfahren. Die Be-
stellung ist in der Regel erforderlich, wenn 1.nach § 
68 Abs. 2 von der persönlichen Anhörung des Betrof-
fenen     abgesehen werden soll, 2.Gegenstand des 
Verfahrens die Bestellung eines Betreuers zur     Be-
sorgung aller Angelegenheiten des Betroffenen oder 
die Erweiterung     des Aufgabenkreises hierauf ist; 
dies gilt auch, wenn der Gegenstand     des Verfahrens 
die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen     
Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht 
erfasst. Von der Bestellung kann in den Fällen des 
Satzes 2 abgesehen werden, wenn ein Interesse des 
Betroffenen an der Bestellung des Verfahrenspflegers 
offensichtlich nicht besteht. Die Nichtbestellung ist zu 
begründen. Die Bestellung ist stets erforderlich, wenn 
Gegenstand des Verfahrens die Genehmigung einer 
Einwilligung des Betreuers in die Sterilisation (§ 1905 
Abs.2  des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist. § 1897 Abs. 
6 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entspre-
chend. Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgeho-
ben werden, wenn der Betroffene von einem Rechts-
anwalt oder von einem anderen geeigneten Verfah-
rensbevollmächtigten vertreten wird. 
(2) Die Bestellung erfolgt für jeden Rechtszug geson-
dert, erfasst jedoch auch die Einlegung und Begrün-
dung eines Rechtsmittels. 

§ 276 Verfahrenspfleger  
 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfah-
renspfleger zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung 
der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Die 
Bestellung ist in der Regel erforderlich, wenn  
1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen 
nach § 278 Abs. 4 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 
abgesehen werden soll oder  
2. Gegenstand des Verfahrens die Bestellung eines 
Betreuers zur Besorgung aller Angelegenheiten des 
Betroffenen oder die Erweiterung des Aufgabenkrei-
ses hierauf ist; dies gilt auch, wenn der Gegenstand 
des Verfahrens die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegen-
heiten nicht erfasst.  
(2) Von der Bestellung kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 2 abgesehen werden, wenn ein Interesse des 
Betroffenen an der Bestellung des Verfahrenspflegers 
offensichtlich nicht besteht. Die Nichtbestellung ist zu 
begründen.  
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner 
Berufsausübung führt, soll nur dann zum Verfahrens-
pfleger bestellt werden, wenn keine andere geeignete 
Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen 
Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist.  
(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll un-
terbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interes-
sen des Betroffenen von einem Rechtsanwalt oder 
einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtig-
ten vertreten werden.  
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher auf-
gehoben wird, mit der Rechtskraft der Endentschei-
dung oder mit dem sonstigen Abschluss des Verfah-
rens.  
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder 
deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derarti-
gen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar.  
(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuer-
legen. 
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§ 67a Vergütung und Aufwendungsersatz des Ver-
fahrenspflegers 
(1) Der Pfleger für das Verfahren erhält Ersatz seiner 
Aufwendungen nach § 1835 Abs. 1 bis 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs. Vorschuss kann nicht verlangt 
werden. Eine Behörde und ein Verein als Pfleger 
erhalten keinen Aufwendungsersatz. 
(2) § 1836 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gilt entsprechend. Wird die Pflegschaft ausnahmswei-
se berufsmäßig geführt, erhält der Pfleger neben den 
Aufwendungen nach Absatz 1 eine Vergütung in ent-
sprechender Anwendung der §§ 1 bis 3 Abs. 1 und 2 
des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes. 
(3) Anstelle des Aufwendungsersatzes und der Vergü-
tung nach den Absätzen 1 und 2 kann das Vormund-
schaftsgericht dem Pfleger einen festen Geldbetrag 
zubilligen, wenn die für die Führung der Pflegschafts-
geschäfte erforderliche Zeit vorhersehbar und ihre 
Ausschöpfung durch den Pfleger gewährleistet ist. Bei 
der Bemessung des Geldbetrags ist die voraussichtlich 
erforderliche Zeit mit den in § 3 Abs. 1 des Vormün-
der- und Betreuervergütungsgesetzes bestimmten 
Stundensätzen zuzüglich einer Aufwandspauschale 
von 3 Euro je veranschlagter Stunde zu vergüten. 
Einer Nachweisung der vom Pfleger aufgewandten 
Zeit und der tatsächlichen Aufwendungen bedarf es in 
diesem Fall nicht; weitergehende Aufwendungsersatz- 
und Vergütungsansprüche des Pflegers sind ausge-
schlossen. 
(4) Ist ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungs-
vereins als Pfleger für das Verfahren bestellt, stehen 
der Aufwendungsersatz und die Vergütung nach den 
Absätzen 1 bis 3 dem Verein zu. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs.3  des Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes sowie § 1835 Abs. 5  Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs gelten entsprechend. Ist ein Bediensteter 
der Betreuungsbehörde als Pfleger für das Verfahren 
bestellt, erhält die Betreuungsbehörde keinen Auf-
wendungsersatz und keine Vergütung. 
(5) Der Aufwendungsersatz und die Vergütung des 
Pflegers sind stets aus der Staatskasse zu zahlen. Im 
Übrigen gilt § 56g Abs. 1 und 5 entsprechend. 

§ 277 Vergütung und Aufwendungsersatz des Ver-
fahrenspflegers  
(1) Der Verfahrenspfleger erhält Ersatz seiner Auf-
wendungen nach § 1835 Abs. 1 bis 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. Vorschuss kann nicht verlangt werden. 
Eine Behörde oder ein Verein erhalten als Verfah-
renspfleger keinen Aufwendungsersatz.  
(2) § 1836 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gilt entsprechend. Wird die Verfahrenspflegschaft 
ausnahmsweise berufsmäßig geführt, erhält der Ver-
fahrenspfleger neben den Aufwendungen nach Absatz 
1 eine Vergütung in entsprechender Anwendung der 
§§ 1, 2 und 3 Abs. 1 und 2 des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes.  
(3) Anstelle des Aufwendungsersatzes und der Vergü-
tung nach den Absätzen 1 und 2 kann das Gericht dem 
Verfahrenspfleger einen festen Geldbetrag zubilligen, 
wenn die für die Führung der Pflegschaftsgeschäfte 
erforderliche Zeit vorhersehbar und ihre Ausschöp-
fung durch den Verfahrenspfleger gewährleistet ist. 
Bei der Bemessung des Geldbetrags ist die voraus-
sichtlich erforderliche Zeit mit den in § 3 Abs. 1 des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes be-
stimmten Stundensätzen zuzüglich einer Aufwands-
pauschale von drei Euro je veranschlagter Stunde zu 
vergüten. In diesem Fall braucht der Verfahrenspfle-
ger die von ihm aufgewandte Zeit und eingesetzten 
Mittel nicht nachzuweisen; weitergehende Aufwen-
dungsersatz- und Vergütungsansprüche stehen ihm 
nicht zu.  
(4) Ist ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungs-
vereins als Verfahrenspfleger bestellt, stehen der 
Aufwendungsersatz und die Vergütung nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 dem Verein zu. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 3 des Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes sowie § 1835 Abs. 5 Satz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gelten entsprechend. Ist ein Bediensteter der 
Betreuungsbehörde als Verfahrenspfleger für das 
Verfahren bestellt, erhält die Betreuungsbehörde kei-
nen Aufwendungsersatz und keine Vergütung.  
(5) Der Aufwendungsersatz und die Vergütung des 
Verfahrenspflegers sind stets aus der Staatskasse zu 
zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend. 
 

§ 68 (Anhörung des Betroffenen) 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts hat das Ge-
richt den Betroffenen persönlich anzuhören und sich 
einen unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. 
Den unmittelbaren Eindruck soll sich das Gericht in 
der üblichen Umgebung des Betroffenen verschaffen, 
wenn dieser es verlangt oder wenn es der Sachaufklä-
rung dient und der Betroffene nicht widerspricht. Das 
Gericht unterrichtet ihn über den möglichen Verlauf 
des Verfahrens; es weist in geeigneten Fällen den 
Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevoll-
macht und deren Inhalt hin. Verfahrenshandlungen 
nach Satz 
1. dürfen nur dann durch einen ersuchten Richter 
erfolgen, wenn von vornherein anzunehmen ist, dass 
das entscheidende Gericht das Ergebnis der Ermitt-

§ 278 Anhörung des Betroffenen  
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestel-
lung eines Betreuers oder der Anordnung eines Ein-
willigungsvorbehaltes persönlich anzuhören. Es hat 
sich einen persönlichen Eindruck von dem Betroffe-
nen zu verschaffen. Diesen persönlichen Eindruck soll 
sich das Gericht in dessen üblicher Umgebung ver-
schaffen, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn 
es der Sachaufklärung dient und der Betroffene nicht 
widerspricht.  
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den 
möglichen Verlauf des Verfahrens. In geeigneten 
Fällen hat es den Betroffenen auf die Möglichkeit der 
Vorsorgevollmacht, deren Inhalt sowie auf die Mög-
lichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen Vorsor-
geregister nach § 78a Abs. 1 Bundesnotarordnung 
hinzuweisen. Das Gericht hat den Umfang des Aufga-
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lungen auch ohne eigenen Eindruck von dem Betrof-
fenen zu würdigen vermag. Hat der Betroffene seinen 
Aufenthalt nicht nur vorübergehend im Ausland, so 
erfolgen Verfahrenshandlungen nach Satz 1 bis 3 im 
Wege der internationalen Rechtshilfe. 
(2) Die persönliche Anhörung des Betroffenen kann 
unterbleiben, wenn 1.nach ärztlichem Gutachten hier-
von erhebliche Nachteile für die     Gesundheit des 
Betroffenen zu besorgen sind oder 2. der Betroffene 
nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts     
offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen 
kundzutun. 
(3) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zu-
ständige Behörde vorführen lassen, wenn er sich wei-
gert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 Satz 1 
mitzuwirken. 
(4) Das Gericht kann einen Sachverständigen hinzu-
ziehen, wenn es den Betroffenen persönlich anhört 
und sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm ver-
schafft. Auf Verlangen des Betroffenen ist einer Per-
son seines Vertrauens die Anwesenheit zu gestatten. 
Anderen Personen kann das Gericht die Anwesenheit 
gestatten, jedoch nicht gegen den Willen des Betroffe-
nen. 
(5) Das Ergebnis der Anhörung, das Gutachten des 
Sachverständigen oder das ärztliche Zeugnis, der 
etwaige Umfang des Aufgabenkreises und die Frage, 
welche Person oder Stelle als Betreuer in Betracht 
kommt, sind mit dem Betroffenen mündlich zu erör-
tern, soweit dies zur Gewährung des rechtlichen Ge-
hörs oder zur Sachaufklärung erforderlich ist 
(Schlußgespräch) . Die Verfahrenshandlungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und das Schlußgespräch können in 
einem Termin stattfinden. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

benkreises und die Frage, welche Person oder Stelle 
als Betreuer in Betracht kommt, mit dem Betroffenen 
zu erörtern.  
(3) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 dürfen nur 
dann im Wege der Rechtshilfe erfolgen, wenn anzu-
nehmen ist, dass die Entscheidung ohne eigenen Ein-
druck von dem Betroffenen getroffen werden kann.  
(4) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 
unterbleiben, weil hiervon erhebliche Nachteile für die 
Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind, darf 
diese Entscheidung nur auf Grundlage eines ärztlichen 
Gutachtens getroffen werden.  
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zu-
ständige Behörde vorführen lassen, wenn er sich wei-
gert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 mitzu-
wirken. 
 
§ 34 Persönliche Anhörung  
(1) Das Gericht hat einen Beteiligten persönlich anzu-
hören:  
1. wenn dies zur Gewährleistung des rechtlichen Ge-
hörs des Beteiligten erforderlich ist, oder  
2. wenn dies in diesem oder in einem anderen Gesetz 
vorgeschrieben ist.  
(2) Die persönliche Anhörung eines Beteiligten kann 
unterbleiben, wenn hiervon erhebliche Nachteile für 
seine Gesundheit zu besorgen sind oder der Beteiligte 
offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen 
kundzutun.  
(3) Bleibt der Beteiligte im anberaumten Anhörungs-
termin unentschuldigt aus, kann das Ver-fahren ohne 
seine persönliche Anhörung beendet werden. Der 
Beteiligte ist auf die Folgen seines Ausbleibens hin-
zuweisen. 
 

§ 68a  (Gelegenheit zur Äußerung) 
Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts gibt das Gericht 
der zuständigen Behörde Gelegenheit zur Äußerung, 
wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der 
Sachaufklärung dient. Im Falle des § 1908a des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs gibt das Gericht auch dem 
gesetzlichen Vertreter des Betroffenen Gelegenheit 
zur Äußerung. In der Regel ist auch dem Ehegatten 
des Betroffenen, seinem Lebenspartner, seinen Eltern, 
Pflegeeltern und Kindern Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben, es sei denn, der Betroffene widerspricht mit 
erheblichen Gründen. Auf Verlangen des Betroffenen 
ist einer ihm nahe stehenden Person und den in Satz 3 
genannten Personen Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung mög-
lich ist. 

§ 279 Anhörung der sonstigen Beteiligten, der 
Betreuungsbehörde und des gesetzl. Vertreters  
(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der 
Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehaltes anzuhören.  
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der 
Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehaltes anzuhören, wenn es der 
Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung dient.  
(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht 
eine ihm nahe stehende Person anzuhören, wenn dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.  
(4) Das Gericht hat im Falle einer Betreuerbestellung 
oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes 
für einen Minderjährigen (§ 1908a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) den gesetzlichen Vertreter des Betroffe-
nen anzuhören. 
 

§ 68b (Sachverständigengutachten) 
(1) Ein Betreuer darf erst bestellt werden, nachdem 
das Gutachten eines Sachverständigen über die Not-
wendigkeit der Betreuung eingeholt worden ist. Für 
die Bestellung eines Betreuers auf Antrag des Betrof-
fenen genügt ein ärztliches Zeugnis, wenn der Betrof-
fene auf die Begutachtung verzichtet hat und die Ein-
holung des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf 

§ 280 Einholung eines Gutachtens  
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehaltes hat eine 
förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines 
Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme 
stattzufinden. Der Sachverständige soll Arzt für Psy-
chiatrie oder Arzt mit Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Psychiatrie sein. 
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den Umfang des Aufgabenkreises des Betreuers un-
verhältnismäßig wäre. Ein ärztliches Zeugnis genügt 
auch, wenn ein Betreuer nur zur Geltendmachung von 
Rechten des Betroffenen gegenüber seinem Bevoll-
mächtigten bestellt wird. Der Sachverständige hat den 
Betroffenen vor Erstattung des Gutachtens persönlich 
zu untersuchen oder zu befragen. Kommt nach Auf-
fassung des Sachverständigen die Bestellung eines 
Betreuers in Betracht, so hat sich das Gutachten auch 
auf den Umfang des Aufgabenkreises und die voraus-
sichtliche Dauer der Betreuungsbedürftigkeit zu 
erstrecken. 
(1a) Das Gericht kann von der Einholung eines Gut-
achtens nach Absatz 1 Satz 1 absehen, soweit durch 
die Verwendung eines bestehenden ärztlichen Gutach-
tens des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung nach § 18 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
festgestellt werden kann, inwieweit bei dem Betroffe-
nen infolge einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung die Vorausset-
zungen für die Bestellung eines Betreuers vorliegen. 
Das Gericht darf dieses Gutachten einschließlich dazu 
vorhandener Befunde zur Vermeidung weiterer Gut-
achten bei der Pflegekasse anfordern. Das Gericht hat 
in seiner Anforderung anzugeben, für welchen Zweck 
das Gutachten und die Befunde verwendet werden 
sollen. Das Gericht hat übermittelte Daten unverzüg-
lich zu löschen, wenn es feststellt, dass diese für den 
Verwendungszweck nicht geeignet sind. Kommt das 
Gericht zu der Überzeugung, dass das eingeholte 
Gutachten und die Befunde im Verfahren zur Bestel-
lung eines Betreuers geeignet sind, eine weitere Be-
gutachtung ganz oder teilweise zu ersetzen, so hat es 
vor einer weiteren Verwendung  die Einwilligung des 
Betroffenen oder des Pflegers für das Verfahren ein-
zuholen. Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat das 
Gericht die übermittelten Daten unverzüglich zu lö-
schen. Das Gericht kann unter den vorgenannten Vor-
aussetzungen auf eine Begutachtung insgesamt ver-
zichten, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die 
Bestellung eines Betreuers zweifellos festgestellt 
werden können. 
(2) Für die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
gilt Absatz 1 Satz 1, 4 und 5 entsprechend. 
(3) Das Gericht kann anordnen, dass der Betroffene 
zur Vorbereitung eines Gutachtens untersucht und 
durch die zuständige Behörde zu einer Untersuchung 
vorgeführt wird. Die Anordnung ist nicht anfechtbar. 
(4) Das Gericht kann nach Anhörung eines Sachver-
ständigen anordnen, dass der Betroffene auf bestimm-
te Dauer untergebracht und beobachtet wird, soweit 
dies zur Vorbereitung des Gutachtens erforderlich ist. 
Der Betroffene ist vorher persönlich anzuhören. Die 
Unterbringung darf die Dauer von sechs Wochen nicht 
überschreiten. Reicht dieser Zeitraum nicht aus, um 
die erforderlichen Erkenntnisse für das Gutachten zu 
erlangen, so kann die Unterbringung bis zu einer Ge-
samtdauer von drei Monaten verlängert werden. Für 
die Vorführung gilt Absatz 3 entsprechend. 

(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der 
Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersuchen 
oder zu befragen.  
(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu 
erstrecken: 
1. das Krankheitsbild einschließlich der Krankheits-
entwicklung, 
2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen 
zugrunde gelegten Forschungserkenntnisse, 
3. den körperlichen und psychiatrischen Zustand des 
Betroffenen, 
4. den Umfang des Aufgabenkreises und  
5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme. 
 
§ 281 Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines 
Gutachtens  
(1) Anstelle der Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens nach § 280 genügt ein ärztliches Zeugnis, 
wenn  
1. der Betroffene die Bestellung eines Betreuers bean-
tragt und auf die Begutachtung verzichtet hat und die 
Einholung des Gutachtens insbesondere im Hinblick 
auf den Umfang des Aufgabenkreises des Betreuers 
unverhältnismäßig wäre oder  
2. ein Betreuer nur zur Geltendmachung von Rechten 
des Betroffenen gegenüber seinem Bevollmächtigten 
bestellt wird.  
(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 282 Vorhandene Gutachten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung  
(1) Das Gericht kann im Verfahren zur Bestellung 
eines Betreuers von der Einholung eines Gutachtens 
nach § 280 Abs. 1 absehen, soweit durch die Verwen-
dung eines bestehenden ärztlichen Gutachtens des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
nach § 18 des Elften Buches Sozialgesetzbuch festge-
stellt werden kann, inwieweit bei dem Betroffenen 
infolge einer psychischen Krankheit oder einer geisti-
gen oder seelischen Behinderung die Voraussetzungen 
für die Bestellung eines Betreuers vorliegen.  
(2) Das Gericht darf dieses Gutachten einschließlich 
dazu vorhandener Befunde zur Vermeidung weiterer 
Gutachten bei der Pflegekasse anfordern. Das Gericht 
hat in seiner Anforderung anzugeben, für welchen 
Zweck das Gutachten und die Befunde verwendet 
werden sollen. Das Gericht hat übermittelte Daten 
unverzüglich zu löschen, wenn es feststellt, dass diese 
für den Verwendungszweck nicht geeignet sind.  
(3) Kommt das Gericht zu der Überzeugung, dass das 
eingeholte Gutachten und die Befunde im Verfahren 
zur Bestellung eines Betreuers geeignet sind, eine 
weitere Begutachtung ganz oder teilweise zu ersetzen, 
hat es vor einer weiteren Verwendung die Einwilli-
gung des Betroffenen oder des Pflegers für das Ver-
fahren einzuholen. Wird die Einwilligung nicht erteilt, 
hat das Gericht die übermittelten Daten unverzüglich 
zu löschen.  
(4) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen der 
Absätze 1 bis 3 von der Einholung eines Gutachtens 
nach § 280 insgesamt absehen, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers 
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zur Überzeugung des Gerichts feststehen. 
 
§ 283 Vorführung zur Untersuchung  
(1) Das Gericht kann anordnen, dass der Betroffene 
zur Vorbereitung eines Gutachtens  untersucht und 
durch die zuständige Behörde zu einer Untersuchung 
vorgeführt wird. Der Betroffene soll vorher persönlich 
angehört werden.  
(2) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das 
Gericht dies aufgrund einer ausdrücklichen Entschei-
dung angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist be-
fugt, erforderlichenfalls die Unterstützung der polizei-
lichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen 
Einwilligung nur betreten werden, wenn das Gericht 
dies aufgrund einer ausdrücklichen Entscheidung 
angeordnet hat. Bei Gefahr im Verzug findet Satz 1 
keine Anwendung. 
 
§ 284 Unterbringung zur Begutachtung  
(1) Das Gericht kann nach Anhörung eines Sachver-
ständigen beschließen, dass der Betroffene auf be-
stimmte Dauer untergebracht und beobachtet wird, 
soweit dies zur Vorbereitung des Gutachtens erforder-
lich ist. Der Betroffene ist vorher persönlich anzuhö-
ren.  
(2) Die Unterbringung darf die Dauer von sechs Wo-
chen nicht überschreiten. Reicht dieser Zeitraum nicht 
aus, um die erforderlichen Erkenntnisse für das Gut-
achten zu erlangen, kann die Unterbringung durch 
gerichtlichen Beschluss bis zu einer Gesamtdauer von 
drei Monaten verlängert werden.  
(3) § 283 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Gegen Be-
schlüsse nach den Absätzen 1 und 2 findet die soforti-
ge Beschwerde nach den §§ 567 bis 572 der Zivilpro-
zessordnung statt. 
 

§ 69 (Beschlussinhalt) 
(1) Die Entscheidung, durch die ein Betreuer bestellt 
oder ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wird, 
muss enthalten  
1.   die Bezeichnung des Betroffenen,  
2.    bei Bestellung eines Betreuers die Bezeichnung     
a)       des Betreuers,      
b)      seines Aufgabenkreises,  
3.    bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Be-
hördenbetreuers     zusätzlich die Bezeichnung      
a)        als Vereinsbetreuer oder Behördenbetreuer,      
b)        des Vereins oder der Behörde,  
4.    bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die 
Bezeichnung des     Kreises der einwilligungsbedürfti-
gen Willenserklärungen,  
5.    den Zeitpunkt, zu dem das Gericht spätestens über 
die Aufhebung oder     Verlängerung der Maßnahme 
zu entscheiden hat; dieser Zeitpunkt darf     höchstens 
sieben Jahre nach Erlass der Entscheidung liegen,  
6.    eine Rechtsmittelbelehrung. 
(2) Die Entscheidung ist auch im Falle der Ablehnung 
einer Maßnahme zu begründen. 

§ 38 Entscheidung durch Beschluss  
(1) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, soweit 
durch die Entscheidung der Verfahrensgegenstand 
ganz oder teilweise erledigt wird (Endentscheidung). 
Für Registersachen kann durch Gesetz Abweichendes 
bestimmt werden.  
(2) Der Beschluss enthält:   
1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen 
Vertreter und der Bevollmächtigten;   
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der 
Gerichtspersonen, die bei der Entscheidung mitge-
wirkt haben;   
3. die Beschlussformel.  
(3) Der Beschluss ist zu begründen. Er ist zu unter-
schreiben. Das Datum der Übergabe des Beschlusses 
an die Geschäftsstelle oder der Bekanntgabe durch 
Verlesen der Beschlussformel (Erlass) ist auf dem 
Beschluss zu vermerken.  … 
 
§ 39 Rechtsbehelfsbelehrung  
Jeder Beschluss hat eine Belehrung über das statthafte 
Rechtsmittel, den Einspruch, den Widerspruch oder 
die Erinnerung sowie das Gericht, bei dem diese 
Rechtsbehelfe einzulegen sind, dessen Sitz und die 
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einzuhaltende Form und Frist zu enthalten. 
 
§ 286 Inhalt der Beschlussformel  
(1) Die Beschlussformel enthält im Fall der Bestellung 
eines Betreuers auch  
1. die Bezeichnung des Aufgabenkreises des Betreu-
ers,  
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers die Bezeich-
nung als Vereinsbetreuer und die des Vereins,  
3. bei Bestellung eines Behördenbetreuers die Be-
zeichnung als Behördenbetreuer und die der Behörde,  
4. bei Bestellung eines Berufsbetreuers die Bezeich-
nung als Berufsbetreuer.  
(2) Die Beschlussformel enthält im Fall der Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung 
des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenser-
klärungen.  
(3) Der Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über die 
Aufhebung oder Verlängerung einer Maßnahme nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 zu entscheiden hat, ist in der 
Beschlussformel zu bezeichnen. 
 

§ 69a (Bekanntgabe) 
(1) Entscheidungen sind dem Betroffenen stets selbst 
bekanntzumachen. Von der Bekanntmachung der 
Entscheidungsgründe an den Betroffenen kann abge-
sehen werden, wenn dies nach ärztlichem Zeugnis 
wegen erheblicher Nachteile für seine Gesundheit 
erforderlich ist. 
(2) Die Entscheidung, durch die ein Betreuer bestellt 
oder ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wird, ist 
auch der zuständigen Behörde bekanntzumachen. 
Entscheidungen sind ihr auch dann bekanntzumachen, 
wenn ihr das Gericht im Verfahren Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben hatte. 
(3) Entscheidungen werden mit der Bekanntmachung 
an den Betreuer wirksam. Ist die Bekanntmachung an 
den Betreuer nicht möglich oder ist Gefahr im Verzug, 
so kann das Gericht die sofortige Wirksamkeit anord-
nen. In diesem Falle wird die Entscheidung in dem 
Zeitpunkt wirksam, in dem sie und die Anordnung der 
sofortigen Wirksamkeit dem Betroffenen oder dem 
Pfleger für das Verfahren bekannt gemacht oder der 
Geschäftsstelle des Gerichts zur Bekanntmachung 
übergeben werden; der Zeitpunkt ist auf der Entschei-
dung zu vermerken. 
(4) Die Genehmigung der Einwilligung eines Betreu-
ers in eine Sterilisation (§ 1905 Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) wird mit der Bekanntmachung an 
den Verfahrenspfleger oder im Falle des § 67 Abs. 1 
Satz 6 an den Verfahrensbevollmächtigten sowie an 
den für die Entscheidung über die Einwilligung in eine 
Sterilisation bestellten Betreuer wirksam. 

§ 287 Wirksamwerden von Beschlüssen  
(1) Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der 
Bestellung eines Betreuers, über die Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehalts oder über den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung nach § 300 werden mit der 
Bekanntgabe an den Betreuer wirksam.  
(2) Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich 
oder ist Gefahr im Verzug, kann das Gericht die sofor-
tige Wirksamkeit des Beschlusses anordnen. In die-
sem Fall wird er wirksam, wenn  
1. der Beschluss und die Anordnung seiner sofortigen 
Wirksamkeit dem Betroffenen oder dem Verfahrens-
pfleger bekannt gegeben oder  
2. der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe 
nach Nummer 1 übergeben werden. Der Zeitpunkt der 
sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu 
vermerken. 
 
§ 288 Bekanntgabe  
(1) Von der Bekanntgabe der Gründe eines Beschlus-
ses an den Betroffenen kann abgesehen werden, wenn 
dies nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, um 
erhebliche Nachteile für seine Gesundheit zu vermei-
den.  
(2) Das Gericht hat der zuständigen Behörde den 
Beschluss über die Bestellung eines Betreuers oder die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes oder Be-
schlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand einer sol-
chen Maßnahme stets bekannt zu geben. Andere Be-
schlüsse sind der zuständigen Behörde bekannt zu 
geben, wenn sie vor deren Erlass angehört wurde. 
 

§ 69b  (Verpflichtung des Betreuers) 
(1) Der Betreuer wird mündlich verpflichtet. Er ist 
über seine Aufgaben zu unterrichten. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Vereinsbetreuer, Behördenbetreuer, 
Vereine und die zuständige Behörde. 
(2) Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Be-
stellung. Die Urkunde soll enthalten  

§ 289 Verpflichtung des Betreuers  
(1) Der Betreuer wird mündlich verpflichtet und über 
seine Aufgaben unterrichtet. Das gilt nicht für Ver-
einsbetreuer, Behördenbetreuer, Vereine, die zustän-
dige Behörde und Personen, die die Betreuung im 
Rahmen ihrer Berufsausübung führen, sowie nicht für 
ehrenamtliche Betreuer, die mehr als eine Betreuung 
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1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreu-
ers,  
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behör-
denbetreuers diese  Bezeichnung und die Bezeichnung 
des Vereins oder der Behörde,  
3.  den Aufgabenkreis des Betreuers,  
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die 
Bezeichnung des     Kreises der einwilligungsbedürfti-
gen Willenserklärungen. 
(3) In geeigneten Fällen führt das Gericht mit dem 
Betreuer und dem Betroffenen ein Einführungsge-
spräch. 

führen oder in den letzten zwei Jahren geführt haben.  
(2) In geeigneten Fällen führt das Gericht mit dem 
Betreuer und dem Betroffenen ein Einführungsge-
spräch. 
 
§ 290 Bestellungsurkunde   
Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestel-
lung. Die Urkunde soll enthalten  
1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreu-
ers,  
2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behör-
denbetreuers diese Bezeichnung und die Bezeichnung 
des Vereins oder der Behörde, 
3. den Aufgabenkreis des Betreuers,  
4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die 
Bezeichnung des Kreises der einwilligungsbedürftigen 
Willenserklärungen,   
5. bei der Bestellung eines vorläufigen Betreuers 
durch einstweilige Anordnung das Ende der einstwei-
ligen Maßnahme. 
 

§ 69c (Überprüfung der Betreuerauswahl ) 
(1) Gegen die Auswahl der Person, der ein Verein die 
Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat, kann der 
Betroffene gerichtliche Entscheidung beantragen. Das 
Vormundschaftsgericht kann dem Verein aufgeben, 
eine andere Person auszuwählen, wenn einem Vor-
schlag des Betroffenen, dem keine wichtigen Gründe 
entgegenstehen, nicht entsprochen wurde oder die 
bisherige Auswahl dem Wohl des Betroffenen zuwi-
derläuft. § 33 ist nicht anzuwenden. 
(2) Ist die zuständige Behörde zum Betreuer bestellt, 
so gilt Absatz 2 entsprechend. 
 

§ 291 Überprüfung der Betreuerauswahl   
Der Betroffene kann verlangen, dass die Auswahl der 
Person, der ein Verein oder eine Behörde die Wahr-
nehmung der Betreuung übertragen hat, durch gericht-
liche Entscheidung überprüft wird. Das Gericht kann 
dem Verein oder der Behörde aufgeben, eine andere 
Person auszuwählen, wenn einem Vorschlag des Be-
troffenen, dem keine wichtigen Gründe entgegenste-
hen, nicht entsprochen wurde oder die bisherige Aus-
wahl dem Wohl des Betroffenen zuwiderläuft. § 35 ist 
nicht anzuwenden. 

§ 69d (Verfahren in besonderen Fällen) 
(1) Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Ent-
scheidung nach § 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit den §§ 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, §§ 1823 
und 1825 des Bürgerlichen Gesetzbuchs persönlich 
anhören. Vor einer Entscheidung nach den §§ 1904, 
1907 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat 
das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören. 
Die persönliche Anhörung kann unterbleiben, wenn 
hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des 
Betroffenen zu besorgen sind oder der Betroffene 
offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen 
kundzutun. 
(2) Vor der Genehmigung der Einwilligung eines 
Betreuers oder Bevollmächtigten in eine Untersu-
chung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung 
oder einen ärztlichen Eingriff (§ 1904 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) hat das Gericht das Gutachten 
eines Sachverständigen einzuholen. Sachverständiger 
und ausführender Arzt sollen in der Regel nicht perso-
nengleich sein. § 68a Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Für die Genehmigung der Einwilligung eines Be-
treuers in eine Sterilisation (§ 1905 Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) gelten § 68 Abs. 1 Satz 1 und 3, 
Abs.5 , §§ 68a und 69a Abs. 1 Satz 1, Abs.  2 Satz 2 
entsprechend. Verfahrenshandlungen durch den er-
suchten Richter sind ausgeschlossen. Die Genehmi-

§ 297 Sterilisation  
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Genehmi-
gung einer Einwilligung des Betreuers in eine Sterili-
sation (§ 1905 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) persönlich anzuhören und sich einen persönli-
chen Eindruck von ihm zu verschaffen. Es hat den 
Betroffenen über den möglichen Verlauf des Verfah-
rens zu unterrichten.  
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde anzuhö-
ren, wenn es der Betroffene verlangt oder es der Sach-
aufklärung dient.  
(3) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhö-
ren. Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht 
eine ihm nahe stehende Person anzuhören, wenn dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.  
(4) Verfahrenshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 
können nicht durch den ersuchten Richter vorgenom-
men werden.  
(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets 
erforderlich, sofern sich der Betroffene nicht von 
einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten 
Verfahrensbevollmächtigten vertreten lässt.  
(6) Die Genehmigung darf erst erteilt werden, nach-
dem durch förmliche Beweisaufnahme Gutachten von 
Sachverständigen eingeholt sind, die sich auf die me-
dizinischen, psychologischen, sozialen, sonderpäda-
gogischen und sexualpädagogischen Gesichtspunkte 



 21 

gung darf erst erteilt werden, nachdem Gutachten von 
Sachverständigen eingeholt sind, die sich auf die me-
dizinischen, psychologischen, sozialen, sonderpäda-
gogischen und sexualpädagogischen Gesichtspunkte 
erstrecken. Die Sachverständigen haben den Betroffe-
nen vor Erstattung des Gutachtens persönlich zu un-
tersuchen oder zu befragen. Sachverständiger und 
ausführender Arzt dürfen nicht personengleich sein. 

erstrecken. Die Sachverständigen haben den Betroffe-
nen vor Erstattung des Gutachtens persönlich zu un-
tersuchen oder zu befragen. Sachverständiger und 
ausführender Arzt dürfen nicht personengleich sein.  
(7) Die Genehmigung wird wirksam mit der Bekannt-
gabe an den für die Entscheidung über die Einwilli-
gung in die Sterilisation bestellten Betreuer und  
1. an den Verfahrenspfleger oder  
2. den Verfahrensbevollmächtigten, wenn ein Verfah-
renspfleger nicht bestellt wurde.  
(8) Die Entscheidung über die Genehmigung ist dem 
Betroffenen stets selbst bekannt zu machen. Von der 
Bekanntgabe der Gründe an den Betroffenen kann 
nicht abgesehen werden. Der zuständigen Behörde ist 
die Entscheidung stets bekannt zu geben. 
 
§ 298 Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs  
(1) Das Gericht darf die Einwilligung eines Betreuers 
oder eines Bevollmächtigten in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder 
einen ärztlichen Eingriff (§ 1904 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) nur genehmigen, wenn es den Betroffe-
nen zuvor persönlich angehört hat. Das Gericht soll 
die sonstigen Beteiligten anhören. Auf Verlangen des 
Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahe stehende 
Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzö-
gerung möglich ist.  
(2) Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigen-
gutachten einzuholen. Der Sachverständige soll nicht 
auch der ausführende Arzt sein. 
 
§ 299 Verfahren in anderen Entscheidungen   
Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Entschei-
dung nach § 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
den §§ 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13 sowie den §§ 
1823 und 1825 des Bürgerlichen Gesetzbuchs persön-
lich anhören. Vor einer Entscheidung nach § 1907 
Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das 
Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören. 
 

§ 69e (Entsprechend anwendbare Vorschriften) 
(1) Im übrigen sind §§ 35b, 47, 53 Abs. 1 Satz 2, 
Abs.2, §§ 55, 56g und 62 entsprechend anzuwenden. 
Das Vormundschaftsgericht kann im Fall des § 1901a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Besitzer einer 
Betreuungsverfügung durch Festsetzung von Zwangs-
geld zur Ablieferung der Betreuungsverfügung anhal-
ten. Im übrigen gilt § 83 Abs. 2 entsprechend. 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für Anträge und Erklärungen auf 
Ersatz von Aufwendungen und Bewilligung von Ver-
gütung Vordrucke einzuführen. Soweit Vordrucke 
eingeführt sind, müssen sich Personen, die die Betreu-
ung innerhalb der Berufsausübung führen, ihrer be-
dienen und als elektronisches Dokument einreichen, 
wenn dieses für die automatische Bearbeitung durch 
das Gericht geeignet ist. Andernfalls liegt keine ord-
nungsgemäße Geltendmachung im Sinne von § 1836 
Abs.  Satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung durch 

§ 285 Herausgabe einer Betreuungsverfügung oder 
der Abschrift einer Vorsorgevollmacht   
In den Fällen des § 1901a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erfolgt die Anordnung der Ablieferung oder 
Vorlage der dort genannten Schriftstücke durch Be-
schluss. 
 
§ 292 Zahlungen an den Betreuer  
(1) In Betreuungsverfahren gilt § 168 entsprechend.  
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für Anträge und Erklärungen auf 
Ersatz von Aufwendungen und Bewilligung von Ver-
gütung Formulare einzuführen. Soweit Formulare 
eingeführt sind, müssen sich Personen, die die Betreu-
ung im Rahmen der Berufsausübung führen, ihrer 
bedienen und sie als elektronisches Dokument einrei-
chen, wenn dieses für die automatische Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet ist. Andernfalls liegt keine 
ordnungsgemäße Geltendmachung im Sinne von § 
1836 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
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Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. 

Verbindung mit § 1 des Vormünder- und Betreuungs-
vergütungsgesetzes vor. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsver-
ordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 

§ 69f  (Einstweilige Anordnung) 
(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung 
einen vorläufigen Betreuer bestellen oder einen vor-
läufigen Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn  
1.  dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass 
die Voraussetzungen     für die Bestellung eines Be-
treuers oder die Anordnung eines     Einwilligungs-
vorbehalts gegeben sind und mit dem Aufschub Ge-
fahr     verbunden wäre,  
2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betrof-
fenen vorliegt,  
3. im Falle des § 67 ein Pfleger für das Verfahren 
bestellt worden ist und  
4.  der Betroffene persönlich angehört worden ist. Die 
Anhörung des Betroffenen kann auch durch einen 
ersuchten Richter erfolgen.  
§ 69d Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Bei Gefahr im 
Verzug kann das Gericht die einstweilige Anordnung 
bereits vor der persönlichen Anhörung des Betroffe-
nen sowie vor Bestellung und Anhörung des Pflegers 
für das Verfahren erlassen; die Verfahrenshandlungen 
sind unverzüglich nachzuholen. Bei Gefahr im Verzug 
kann das Gericht den vorläufigen Betreuer auch ab-
weichend von § 1897 Abs. 4 und 5 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bestellen. 
(2) Eine einstweilige Anordnung darf die Dauer von 
sechs Monaten nicht überschreiten; sie kann nach 
Anhörung eines Sachverständigen durch weitere 
einstweilige Anordnungen bis zu einer Gesamtdauer 
von einem Jahr verlängert werden. 
(3) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung 
einen Betreuer entlassen, wenn dringende Gründe für 
die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für 
die Entlassung vorliegen und mit dem Aufschub Ge-
fahr verbunden wäre. 
(4) Die einstweilige Anordnung wird auch mit der 
Übergabe an die Geschäftsstelle zum Zwecke der 
Bekanntmachung wirksam. Das Gericht hat den Zeit-
punkt der Übergabe auf der Entscheidung zu vermer-
ken. 

§ 300 Einstweilige Anordnung  
(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung 
einen vorläufigen Betreuer bestellen oder einen vor-
läufigen Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn  
1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass 
die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreu-
ers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
gegeben sind und ein dringendes Bedürfnis für ein 
sofortiges Tätigwerden besteht,  
2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betrof-
fenen vorliegt,  
3. im Fall des § 276 ein Verfahrenspfleger bestellt und 
angehört worden ist und  
4. der Betroffene persönlich angehört worden ist. Eine 
Anhörung des Betroffenen im Wege der Rechtshilfe 
ist abweichend von § 278 Abs. 3 zulässig.  
(2) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung 
einen Betreuer entlassen, wenn dringende Gründe für 
die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für 
die Entlassung vorliegen und ein dringendes Bedürfnis 
für ein sofortiges Tätigwerden besteht. 
 
§ 301 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter 
Dringlichkeit  
(1) Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine 
einstweilige Anordnung nach § 300 bereits vor Anhö-
rung des Betroffenen sowie vor Anhörung und Bestel-
lung des Verfahrenspflegers erlassen. Diese Verfah-
renshandlungen sind unverzüglich nachzuholen.  
(2) Das Gericht ist bei Gefahr im Verzug bei der 
Auswahl des Betreuers nicht an § 1897 Abs. 4 und 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gebunden. 
 
§ 302 Dauer der einstweiligen Anordnung   
Eine einstweilige Anordnung tritt, sofern das Gericht 
keinen früheren Zeitpunkt bestimmt, nach sechs Mo-
naten außer Kraft. Sie kann jeweils nach Anhörung 
eines Sachverständigen durch weitere einstweilige 
Anordnungen bis zu einer Gesamtdauer von einem 
Jahr verlängert werden. 
 

§ 69g (Beschwerderecht) 
(1) Die Beschwerde gegen die Bestellung eines Be-
treuers von Amts wegen, die Anordnung eines Einwil-
ligungsvorbehalts und eine Entscheidung, durch die 
die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts abgelehnt wird, steht 
unbeschadet des § 20 dem Ehegatten des Betroffenen, 
dem Lebenspartner des Betroffenen, denjenigen, die 
mit dem Betroffenen in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt sind, sowie der zuständigen Behörde zu. 
Macht der Vertreter der Staatskasse geltend, der Be-
treuer habe eine Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt 
oder der Betreute könne anstelle eines nach § 1897 
Abs. 5  Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestell-

§ 303 Ergänzende Vorschriften über die Be-
schwerde  
(1) Das Recht der Beschwerde steht der zuständigen 
Behörde gegen Entscheidungen über  
1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts,  
2. Umfang, Inhalt oder Bestand einer in Nummer 1 
genannten Maßnahme zu.  
(2) Das Recht der Beschwerde gegen eine von Amts 
wegen ergangene Entscheidung steht im Interesse des 
Betroffenen  
1. dessen Ehegatten oder Lebenspartner, wenn die 
Ehegatten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt 
leben, sowie den Eltern, Großeltern, Pflegeeltern, 
Abkömmlingen und Geschwistern des Betroffenen 
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ten Betreuers durch eine oder mehrere andere geeigne-
te Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut 
werden, so steht ihm gegen einen die Entlassung des 
Betreuers ablehnenden Beschluss die Beschwerde zu. 
(2) Der Betreuer kann gegen eine Entscheidung, die 
seinen Aufgabenkreis betrifft, auch im Namen des 
Betreuten Beschwerde einlegen. Führen mehrere Be-
treuer ihr Amt gemeinschaftlich, so kann jeder von 
ihnen für den Betroffenen selbständig Beschwerde 
einlegen. 
(3) Der Betroffene kann, wenn er untergebracht ist, 
die Beschwerde auch bei dem Amtsgericht einlegen, 
in dessen Bezirk er untergebracht ist. 
(4) Die sofortige Beschwerde findet statt gegen Ent-
scheidungen,  
1.durch die ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet 
oder abgelehnt wird,  
2. durch die die Weigerung, sich zum Betreuer bestel-
len zu lassen,     zurückgewiesen worden ist,  
3. durch die ein Betreuer gegen seinen Willen entlas-
sen worden ist. Die Beschwerdefrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Entscheidung dem Betreuer 
bekannt gemacht worden ist. Im Falle der Nummer 1 
beginnt für den Betroffenen die Frist nicht vor der 
Bekanntmachung an ihn selbst, spätestens jedoch mit 
Ablauf von fünf Monaten nach Bekanntmachung an 
den Betreuer. 
(5) Für das Beschwerdeverfahren gelten die Vorschrif-
ten über den ersten Rechtszug entsprechend. Verfah-
renshandlungen nach § 68 Abs. 1 Satz 1 dürfen nur 
dann durch einen beauftragten Richter vorgenommen 
werden, wenn von vornherein anzunehmen ist, dass 
das Beschwerdegericht das Ergebnis der Ermittlungen 
auch ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen zu 
würdigen vermag. Das Beschwerdegericht kann von 
solchen Verfahrenshandlungen absehen, wenn diese 
bereits im ersten Rechtszug vorgenommen worden 
und von einer erneuten Vornahme keine zusätzlichen 
Erkenntnisse zu erwarten sind. Das Beschwerdege-
richt kann seine Entscheidung auf im ersten Rechtszug 
eingeholte Gutachten oder vorgelegte ärztliche Zeug-
nisse stützen. 
 

sowie  
2. einer Person seines Vertrauens zu, wenn sie im 
ersten Rechtszug beteiligt worden sind.  
(3) Das Recht der Beschwerde steht dem Verfahrens-
pfleger zu.  
(4) Der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte 
kann gegen eine Entscheidung, die seinen Aufgaben-
kreis betrifft, auch im Namen des Betroffenen Be-
schwerde einlegen. Führen mehrere Betreuer oder 
Vorsorgebevollmächtigte ihr Amt gemeinschaftlich, 
kann jeder von ihnen für den Betroffenen selbständig 
Beschwerde einlegen. 
 
§ 304 Beschwerde der Staatskasse  
(1) Das Recht der Beschwerde steht dem Vertreter der 
Staatskasse zu, soweit die Interessen der Staatskasse 
durch den Beschluss betroffen sind. Hat der Vertreter 
der Staatskasse geltend gemacht, der Betreuer habe 
eine Abrechnung falsch erteilt oder der Betreute kön-
ne anstelle eines nach § 1897 Abs. 6 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bestellten Betreuers durch eine oder 
mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden, steht ihm gegen ei-
nen die Entlassung des Betreuers ablehnenden Be-
schluss die Beschwerde zu.  
(2) Die Frist zur Einlegung der Beschwerde durch den 
Vertreter der Staatskasse beträgt drei Monate und 
beginnt mit der formlosen Mitteilung (§ 15 Abs. 3) an 
ihn. 
 
§ 305 Beschwerde des Untergebrachten   
Ist der Betroffene untergebracht, kann er Beschwerde 
auch bei dem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk 
er untergebracht ist. 

§ 69h  (Aufhebung des Einwilligungsvorbehalts) 
Wird eine Entscheidung, durch die ein Einwilligungs-
vorbehalt angeordnet worden ist, als ungerechtfertigt 
aufgehoben, so kann die Wirksamkeit der von oder 
gegenüber dem Betroffenen vorgenommenen Rechts-
geschäfte nicht auf Grund dieses Einwilligungsvorbe-
halts in Frage gestellt werden. 
 

§ 306 Aufhebung des Einwilligungsvorbehalts   
Wird ein Beschluss, durch den ein Einwilligungsvor-
behalt angeordnet worden ist, als ungerechtfertigt 
aufgehoben, bleibt die Wirksamkeit der von oder 
gegenüber dem Betroffenen vorgenommenen Rechts-
geschäfte unberührt. 

§ 69i  (Erweiterung der Betreuung) 
(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des 
Betreuers gelten die Vorschriften über die Bestellung 
des Betreuers entsprechend. Wird der Aufgabenkreis 
nur unwesentlich erweitert oder liegen Verfahrens-
handlungen nach § 68 Abs. 1 und § 68b nicht länger 
als sechs Monate zurück, so kann das Gericht von 
einer erneuten Vornahme dieser Verfahrenshandlun-
gen absehen; in diesem Falle muss es den Betroffenen 
anhören. Eine unwesentliche Erweiterung liegt insbe-

§ 293 Erweiterung der Betreuung oder des Einwil-
ligungsvorbehalts  
(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des 
Betreuers und die Erweiterung des Kreises der einwil-
ligungsbedürftigen Willenserklärungen gelten die 
Vorschriften über die Anordnung dieser Maßnahmen 
entsprechend.  
(2) Einer persönlichen Anhörung nach § 278 Abs. 1 
sowie der Einholung eines Gutachtens oder ärztlichen 
Zeugnisses (§§ 280 und 281) bedarf es nicht,  
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sondere dann nicht vor, wenn erstmals ganz oder teil-
weise die Personensorge oder wenn eine der in § 1896 
Abs.4 , §§ 1904 bis 1906 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs genannten Aufgaben in den Aufgabenkreis 
einbezogen wird. 
(2) Für die Erweiterung des Kreises der einwilli-
gungsbedürftigen Willenserklärungen gilt Absatz 1 
entsprechend. 
(3) Für die Aufhebung der Betreuung, die Einschrän-
kung des Aufgabenkreises des Betreuers, die Aufhe-
bung eines Einwilligungsvorbehalts oder die Ein-
schränkung des Kreises der einwilligungsbedürftigen 
Willenserklärungen gelten §§ 68a, 69a Abs.  Satz 1 
und § 69g Abs. 1, 4 entsprechend. 
(4) Hat das Gericht nach § 68b Abs. 1 Satz 2 von der 
Einholung eines Gutachtens abgesehen, so ist die 
Begutachtung nachzuholen, wenn ein Antrag des 
Betroffenen auf Aufhebung der Betreuung oder auf 
Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers 
erstmals abgelehnt werden soll. 
(5) Für die Bestellung eines weiteren Betreuers nach § 
1899 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt Absatz 1, 
soweit damit eine Erweiterung des Aufgabenkreises 
verbunden ist; im übrigen gelten §§ 68a und 69g Abs. 
1. entsprechend. 
(6) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreu-
ers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
gelten die Vorschriften für die erstmalige Entschei-
dung entsprechend. Von der erneuten Einholung eines 
Gutachtens kann abgesehen werden, wenn sich aus der 
persönlichen Anhörung des Betroffenen und einem 
ärztlichen Zeugnis ergibt, dass sich der Umfang der 
Betreuungsbedürftigkeit offensichtlich nicht verringert 
hat. 
(7) Widerspricht der Betroffene der Entlassung des 
Betreuers (§ 1908b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) , 
so hat das Gericht den Betroffenen und den Betreuer 
persönlich anzuhören. § 69d Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 
(8) Vor der Bestellung eines neuen Betreuers nach § 
1908c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist der Betroffe-
ne persönlich anzuhören, es sei denn, der Betroffene 
hat sein Einverständnis mit dem Betreuerwechsel 
erklärt; im übrigen gelten die §§ 68a, 69d Abs. 1 Satz 
3 und § 69g Abs. 1. entsprechend. 

1. wenn diese Verfahrenshandlungen nicht länger als 
sechs Monate zurückliegen oder  
2. die beabsichtigte Erweiterung nach Absatz 1 nicht 
wesentlich ist. Eine wesentliche Erweiterung des Auf-
gabenkreises des Betreuers liegt insbesondere vor, 
wenn erstmals ganz oder teilweise die Personensorge 
oder eine der in § 1896 Abs. 4 oder den §§ 1904 bis 
1906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Auf-
gaben einbezogen wird.  
(3) Ist mit der Bestellung eines weiteren Betreuers 
nach § 1899 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Er-
weiterung des Aufgabenkreises verbunden, gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 
§ 294 Aufhebung und Einschränkung der Betreu-
ung oder des Einwilligungsvorbehalts  
(1) Für die Aufhebung der Betreuung oder der Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts und für die Ein-
schränkung des Aufgabenkreises des Betreuers oder 
des Kreises der ein-willigungsbedürftigen Willenser-
klärungen gelten die §§ 279 und 288 Abs. 2 Satz 1 
entsprechend.  
(2) Hat das Gericht nach § 281 Abs. 1 Nr. 1 von der 
Einholung eines Gutachtens abgesehen, ist dies nach-
zuholen, wenn ein Antrag des Betroffenen auf Aufhe-
bung der Betreuung oder Einschränkung des Aufga-
benkreises erstmals abgelehnt werden soll.  
(3) Über die Aufhebung der Betreuung oder des Ein-
willigungsvorbehalts hat das Gericht spätestens sieben 
Jahre nach der Anordnung dieser Maßnahmen zu 
entscheiden. 
 
§ 295 Verlängerung der Betreuung oder des Ein-
willigungsvorbehalts  
(1) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreu-
ers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
gelten die Vorschriften über die erstmalige Anordnung 
dieser Maßnahmen entsprechend. Von der erneuten 
Einholung eines Gutachtens kann abgesehen werden, 
wenn sich aus der persönlichen Anhörung des Betrof-
fenen und einem ärztlichen Zeugnis ergibt, dass sich 
der Umfang der Betreuungsbedürftigkeit offensicht-
lich nicht verringert hat.  
(2) Über die Verlängerung der Betreuung oder des 
Einwilligungsvorbehalts hat das Gericht spätestens 
sieben Jahre nach der Anordnung dieser Maßnahmen 
zu entscheiden. 
 
§ 296 Entlassung des Betreuers und Bestellung 
eines neuen Betreuers  
(1) Das Gericht hat den Betroffenen und den Betreuer 
persönlich anzuhören, wenn der Betroffene einer Ent-
lassung des Betreuers (§ 1908b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs) widerspricht.  
(2) Vor der Bestellung eines neuen Betreuers (§ 1908c 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) hat das Gericht den 
Betroffenen persönlich anzuhören. Das gilt nicht, 
wenn der Betroffene sein Einverständnis mit dem 
Betreuerwechsel erklärt hat. § 279 gilt entsprechend. 
 



 25 

 
§ 69k  (Mitteilung von Entscheidungen) 
(1) Entscheidungen teilt das Vormundschaftsgericht 
anderen Gerichten, Behörden oder sonstigen öffentli-
chen Stellen mit, soweit dies unter Beachtung berech-
tigter Interessen des Betroffenen nach den Erkenntnis-
sen im gerichtlichen Verfahren erforderlich ist, um 
eine erhebliche Gefahr für das Wohl des Betroffenen, 
für Dritte oder für die öffentliche Sicherheit abzuwen-
den. 
(2) Ergeben sich im Verlauf eines gerichtlichen Ver-
fahrens Erkenntnisse, die eine Mitteilung nach Absatz 
1 vor Abschluss des Verfahrens erfordern, so hat das 
Gericht unverzüglich Mitteilung zu machen. 
(3) Das Vormundschaftsgericht unterrichtet zugleich 
mit der Mitteilung den Betroffenen, seinen Pfleger für 
das Verfahren und seinen Betreuer über deren Inhalt 
und über den Empfänger. Die Unterrichtung des Be-
troffenen unterbleibt, wenn  
1.der Zweck des Verfahrens oder der Zweck der Mit-
teilung durch die     Unterrichtung gefährdet würde,  
2. nach ärztlichem Zeugnis hiervon erhebliche 
Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu be-
sorgen sind oder  
3. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck 
des Gerichts     offensichtlich nicht in der Lage ist, den 
Inhalt der Unterrichtung     zu verstehen. Sobald die 
Gründe nach Satz 2 entfallen, ist die Unterrichtung 
nachzuholen. 
(4) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise ihrer 
Übermittlung, der Empfänger, die Unterrichtung des 
Betroffenen oder die Gründe für das Unterbleiben 
dieser Unterrichtung sowie die Unterrichtung des 
Pflegers für das Verfahren und des Betreuers sind 
aktenkundig zu machen. 
 

§ 308 Mitteilung von Entscheidungen  
(1) Entscheidungen teilt das Gericht anderen Gerich-
ten, Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen mit, 
soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen 
des Betroffenen erforderlich ist, um eine erhebliche 
Gefahr für das Wohl des Betroffenen, für Dritte oder 
für die öffentliche Sicherheit abzuwenden.  
(2) Ergeben sich im Verlauf eines gerichtlichen Ver-
fahrens Erkenntnisse, die eine Mitteilung nach Absatz 
1 vor Abschluss des Verfahrens erfordern, hat diese 
Mitteilung über die bereits gewonnenen Erkenntnisse 
unverzüglich zu erfolgen.  
(3) Das Gericht unterrichtet zugleich mit der Mittei-
lung den Betroffenen, seinen Verfahrenspfleger und 
seinen Betreuer über Inhalt und Empfänger der Mittei-
lung. Die Unterrichtung des Betroffenen unterbleibt, 
wenn  
1. der Zweck des Verfahrens oder der Zweck der Mit-
teilung durch die Unterrichtung gefährdet würde,  
2. nach ärztlichem Zeugnis hiervon erhebliche 
Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu be-
sorgen sind oder  
3. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck 
des Gerichts offensichtlich nicht in der Lage ist, den 
Inhalt der Unterrichtung zu verstehen. Sobald die 
Gründe nach Satz 2 entfallen, ist die Unterrichtung 
nachzuholen.  
(4) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise ihrer 
Übermittlung, ihr Empfänger, die Unterrichtung des 
Betroffenen oder im Fall ihres Unterbleibens deren 
Gründe sowie die Unterrichtung des Verfahrenspfle-
gers und des Betreuers sind aktenkundig zu machen. 

§ 69l  (Besondere Mitteilungen) 
(1) Wird einem Betroffenen ausweislich der Entschei-
dung nach § 69 Abs. 1 oder nach § 69i Abs. 1 zur 
Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer 
bestellt oder der Aufgabenkreis hierauf erweitert, so 
teilt das Vormundschaftsgericht dies der für die Füh-
rung des Wählerverzeichnisses zuständigen Behörde 
mit. Dies gilt auch, wenn die Entscheidung die in § 
1896 Abs.4  und § 1905 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst. 
Eine Mitteilung hat auch dann zu erfolgen, wenn eine 
Betreuung nach den Sätzen 1 und 2 auf andere Weise 
als durch den Tod des Betroffenen endet oder wenn 
sie eingeschränkt wird. 
(2) Wird ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, der 
sich auf die Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen 
erstreckt, so teilt das Vormundschaftsgericht dies der 
Meldebehörde unter Angabe des Betreuers mit. Eine 
Mitteilung hat auch zu erfolgen, wenn der Einwilli-
gungsvorbehalt nach Satz 1 aufgehoben wird oder ein 
Wechsel in der Person des Betreuers eintritt. 
 

§ 309 Besondere Mitteilungen  
(1) Wird beschlossen, einem Betroffenen zur Besor-
gung aller seiner Angelegenheiten einen Betreuer zu 
bestellen oder den Aufgabenkreis hierauf zu erwei-
tern, so hat das Gericht dies der für die Führung des 
Wählerverzeichnisses zuständigen Behörde mitzutei-
len. Das gilt auch, wenn die Entscheidung die in § 
1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst. 
Eine Mitteilung hat auch dann zu erfolgen, wenn eine 
Betreuung nach den Sätzen 1 und 2 auf andere Weise 
als durch den Tod des Betroffenen endet oder wenn 
sie eingeschränkt wird. 
(2) Wird ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, der 
sich auf die Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen 
erstreckt, so hat das Gericht dies der Meldebehörde 
unter Angabe des Betreuers mitzuteilen. Eine Mittei-
lung hat auch zu erfolgen, wenn der Einwilligungs-
vorbehalt nach Satz 1 aufgehoben wird oder ein 
Wechsel in der Person des Betreuers eintritt. 

§ 69m (Mitteilungen während Unterbringung) 
Während der Dauer einer Unterbringungsmaßnahme 
sind die Bestellung eines Betreuers, die sich auf die 

§ 310 Mitteilungen während einer Unterbringung   
Während der Dauer einer Unterbringungsmaßnahme 
hat das Gericht dem Leiter der Einrichtung, in der der 
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Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen erstreckt, die 
Aufhebung einer solchen Betreuung und jeder Wech-
sel in der Person des Betreuers dem Leiter der Ein-
richtung mitzuteilen, in der der Betroffene lebt. 

Betroffene untergebracht ist, die Bestellung eines 
Betreuers, die sich auf die Aufenthaltsbestimmung des 
Betroffenen erstreckt, die Aufhebung einer solchen 
Betreuung und jeden Wechsel in der Person des Be-
treuers mitzuteilen. 
 

§ 69n  (Mitteilungen zur Strafverfolgung ) 
Außer in den sonst in diesem Gesetz, in § 16 des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
sowie in § 70 Satz 2 und 3 des Jugendgerichtsgesetzes 
genannten Fällen darf das Vormundschaftsgericht 
Entscheidungen oder Erkenntnisse aus dem Verfahren, 
aus denen die Person des Betroffenen erkennbar ist, 
von Amts wegen nur zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten an Gerichte oder Behör-
den mitteilen, soweit nicht für die übermittelnde Stelle 
erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Übermittlung über-
wiegen. § 69k Abs.  und 4 gilt entsprechend. 
 

§ 311 Mitteilungen zur Strafverfolgung   
Außer in den sonst in diesem Gesetz, in § 16 des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
sowie in § 70 Satz 2 und 3 des Jugendgerichtsgesetzes 
genannten Fällen darf das Gericht Entscheidungen 
oder Erkenntnisse aus dem Verfahren, aus denen die 
Person des Betroffenen erkennbar ist, von Amts we-
gen nur zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten anderen Gerichten oder Behörden 
mitteilen, soweit nicht schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen. § 308 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 69o (sonstige Mitteilungen) 
Für Mitteilungen nach den §§ 69k bis 69n gelten die 
§§ 19 und 20 des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz. Betreffen Mitteilungen nach den 
§§ 69k oder 69n eine andere Person als den Betroffe-
nen, so gilt auch § 21 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz. 
 

 

§ 70 (Unterbringungssachen) 
(1) Die folgenden Vorschriften gelten für Verfahren 
über Unterbringungsmaßnahmen. Unterbringungs-
maßnahmen sind  
1.die Genehmigung einer Unterbringung, die mit 
Freiheitsentziehung     verbunden ist,    
a)  eines Kindes (§§ 1631b, 1800, 1915 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) und     
b) eines Betreuten (§ 1906 Abs. 1 bis 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) oder einer Person, die einen Drit-
ten zu ihrer  Unterbringung, die mit Freiheitsentzie-
hung verbunden ist, bevollmächtigt hat (§ 1906 Abs. 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ;  
2.  die Genehmigung einer Maßnahme nach § 1906 
Abs.4  des Bürgerlichen   Gesetzbuchs und  
3. die Anordnung einer freiheitsentziehenden Unter-
bringung nach den     Landesgesetzen über die Unter-
bringung psychisch Kranker. Für Unterbringungs-
maßnahmen mit Ausnahme solcher nach § 1631b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Vormundschafts-
gerichte zuständig. 
(2) Für Unterbringungsmaßnahmen nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 und 2 ist das Gericht zuständig, bei dem 
eine Vormundschaft oder eine Betreuung oder Pfleg-
schaft, deren Aufgabenbereich die Unterbringung 
umfasst, anhängig ist. Ist ein solches Verfahren nicht 
anhängig, so findet § 65 Abs. 1 bis 3 entsprechende 
Anwendung. In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt für 
vorläufige Maßregeln § 65 Abs. 5 entsprechend. 
(3) Das Vormundschaftsgericht kann das Verfahren 
über die Unterbringungsmaßnahme nach Anhörung 
des gesetzlichen Vertreters und des Betroffenen an das 
Gericht abgeben, in dessen Bezirk sich der Betroffene 

§ 312 Unterbringungssachen   
Unterbringungssachen sind Verfahren, die die Ge-
nehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung 
eines Betreuten (§ 1906 Abs. 1 bis 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) oder einer Person, die einen Dritten zu 
ihrer freiheitsentziehenden Unterbringung bevoll-
mächtigt hat (§ 1906 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs),  
1. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Maß-
nahme nach § 1906 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder  
2. eine freiheitsentziehende Unterbringung eines Voll-
jährigen nach den Landesgesetzen über die Unterbrin-
gung psychisch Kranker betreffen. 
 
§ 313 Örtliche Zuständigkeit  
(1) Ausschließlich zuständig für Unterbringungssa-
chen nach § 312 Nr. 1 und 2 ist in dieser Rangfolge  
1. das Gericht, bei dem ein Verfahren zur Bestellung 
eines Betreuers eingeleitet oder das Betreuungsverfah-
ren anhängig ist,  
2. das Gericht, in dessen Bezirk der Betroffene seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat,  
3. das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die 
Unterbringungsmaßnahme hervortritt,  
4. das Amtsgericht Schöneberg in Berlin, wenn der 
Betroffene Deutscher ist.  
(2) Für einstweilige Anordnungen oder einstweilige 
Maßregeln ist auch das Gericht zu-ständig, in dessen 
Bezirk das Bedürfnis für die Unterbringungsmaßnah-
me bekannt wird. In den Fällen einer einstweiligen 
Anordnung oder einstweiligen Maßregel soll es dem 
nach Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 zuständigen Gericht 
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aufhält und die Unterbringungsmaßnahme vollzogen 
werden soll, wenn sich das Gericht zur Übernahme 
des Verfahrens bereit erklärt hat; § 46 Abs.  Satz 1 
erste Alternative gilt entsprechend. Wird das gemein-
schaftliche obere Gericht angerufen, so ist das Ge-
richt, an das das Verfahren abgegeben werden soll, 
von dem Eingang der Akten bei ihm an bis zu der 
Entscheidung des gemeinschaftlichen oberen Gerichts 
für eine vorläufige Maßregel zuständig. Eine weitere 
Abgabe ist zulässig. Das nach der Abgabe zuständige 
Gericht ist auch für die Verlängerung einer Unterbrin-
gungsmaßnahme zuständig. 
(4) Für Unterbringungsmaßnahmen nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 und 2 gelten die §§ 35b und 47 entspre-
chend. 
(5) Für eine Unterbringungsmaßnahme nach Absatz 1 
Satz 2 Nr.  ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
das Bedürfnis für die Unterbringung hervortritt. Be-
findet sich der Betroffene bereits in einer Einrichtung 
zur freiheitsentziehenden Unterbringung, ist das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt. 
(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur 
sachdienlichen Förderung oder schnelleren Erledigung 
die Verfahren über Unterbringungsmaßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr.3  durch Rechtsverordnung einem 
Amtsgericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte 
zuzuweisen. Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung auf die Landesjustizverwaltungen über-
tragen. 
(7) Ist für die Unterbringungsmaßnahme ein anderes 
Gericht zuständig als dasjenige, bei dem eine Vor-
mundschaft oder eine die Unterbringung erfassende 
Betreuung oder Pflegschaft anhängig ist, so teilt dieses 
Gericht dem für die Unterbringungsmaßnahme zu-
ständigen Gericht die Aufhebung der Vormundschaft, 
Betreuung oder Pflegschaft, den Wegfall des Aufga-
benbereiches Unterbringung und einen Wechsel in der 
Person des Vormunds, Betreuers oder Pflegers mit; 
das für die Unterbringungsmaßnahme zuständige 
Gericht teilt dem anderen Gericht die Unterbrin-
gungsmaßnahme, ihre Änderung, Verlängerung und 
Aufhebung mit. 

davon Mitteilung machen.  
(3) Ausschließlich zuständig für Unterbringungen 
nach § 312 Nr. 3 ist das Gericht, in dessen Bezirk das 
Bedürfnis für die Unterbringungsmaßnahme hervor-
tritt. Befindet sich der Betroffene bereits in einer Ein-
richtung zur freiheitsentziehenden Unterbringung, ist 
das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk 
die Einrichtung liegt.  
(4) Ist für die Unterbringungssache ein anderes Ge-
richt zuständig als dasjenige, bei dem ein die Unter-
bringung erfassendes Verfahren zur Bestellung eines 
Betreuers eingeleitet ist, teilt dieses Gericht dem für 
die Unterbringungssache zuständigen Gericht die 
Aufhebung der Betreuung, den Wegfall des Aufga-
benbereiches Unterbringung und einen Wechsel in der 
Person des Betreuers mit. Das für die Unterbringungs-
sache zuständige Gericht teilt dem anderen Gericht die 
Unterbringungsmaßnahme, ihre Änderung, Verlänge-
rung und Aufhebung mit. 
 
§ 314 Abgabe der Unterbringungssache   
Das Gericht kann die Unterbringungssache abgeben, 
wenn der Betroffene sich im Bezirk des anderen Ge-
richts aufhält und die Unterbringungsmaßnahme dort 
vollzogen werden soll, sofern sich dieses zur Über-
nahme des Verfahrens bereit erklärt hat. 
 
§ 315 Beteiligte  
(1) Zu beteiligen sind  
1 der Betroffene,  
2 der Betreuer,  
3 der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung 
als Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen.  
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als 
Beteiligte hinzuzuziehen.  
(4) Beteiligt werden können im Interesse des Betrof-
fenen  
1.dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehe-
gatten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt 
leben, sowie dessen Eltern und Kinder, wenn der 
Betroffene bei diesen lebt oder bei Einleitung des 
Verfahrens gelebt hat, sowie die Pflegeeltern,  
2.eine von ihm benannte Person seines Vertrauens,  
3. der Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene 
lebt. Das Landesrecht kann vorsehen, dass weitere 
Personen und Stellen beteiligt werden können. 
 

§ 70a  (Verfahrensfähigkeit ) 
Der Betroffene ist ohne Rücksicht auf seine Ge-
schäftsfähigkeit verfahrensfähig, wenn er das vier-
zehnte Lebensjahr vollendet hat. 
 

§ 316 Verfahrensfähigkeit   
In Unterbringungssachen ist der Betroffene ohne 
Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfä-
hig.  

§ 70b (Verfahrenspfleger) 
(1) Soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des 
Betroffenen erforderlich ist, bestellt das Gericht dem 
Betroffenen einen Pfleger für das Verfahren. Die Be-
stellung ist insbesondere erforderlich, wenn nach § 68 
Abs.  von der persönlichen Anhörung des Betroffenen 
abgesehen werden soll. § 67a gilt entsprechend. 

§ 317 Verfahrenspfleger  
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfah-
renspfleger zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung 
der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Die 
Bestellung ist insbesondere erforderlich, wenn von 
einer Anhörung des Betroffenen abgesehen werden 
soll.  
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(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keine Pfleger 
für das Verfahren, so ist dies in der Entscheidung, 
durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen 
wird, zu begründen. 
(3) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben 
werden, wenn der Betroffene von einem Rechtsanwalt 
oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevoll-
mächtigten vertreten wird. 
(4) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher auf-
gehoben wird,  
1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließen-
den Entscheidung oder  
2.  mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 

(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keinen Ver-
fahrenspfleger, ist dies in der Entscheidung, durch die 
eine Unterbringungsmaßnahme genehmigt oder ange-
ordnet wird, zu begründen.  
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner 
Berufsausübung führt, soll nur dann zum Verfahrens-
pfleger bestellt werden, wenn keine andere geeignete 
Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen 
Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist.  
(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll un-
terbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interes-
sen des Betroffenen von einem Rechtsanwalt oder 
einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtig-
ten vertreten werden.  
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher auf-
gehoben wird, mit der Rechtskraft der Endentschei-
dung oder mit dem sonstigen Abschluss des Verfah-
rens.  
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder 
deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derarti-
gen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar.  
(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuer-
legen. 
 
§ 318 Vergütung und Aufwendungsersatz des Ver-
fahrenspflegers   
Für die Vergütung und den Aufwendungsersatz des 
Verfahrenspflegers gilt § 277 entsprechend. 
 

§ 70c  (Anhörung des Betroffenen ) 
Vor einer Unterbringungsmaßnahme hat das Gericht 
den Betroffenen persönlich anzuhören und sich einen 
unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. Den 
unmittelbaren Eindruck verschafft sich das Gericht, 
soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Umgebung 
des Betroffenen. Das Gericht unterrichtet ihn über den 
möglichen Verlauf des Verfahrens. Verfahrenshand-
lungen nach Satz 1 sollen nicht durch einen ersuchten 
Richter erfolgen. Im übrigen gilt § 68 Abs. 1 Satz 5, 
Abs. 2 bis 5 entsprechend. 

§ 319 Anhörung des Betroffenen  
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor einer Unter-
bringungsmaßnahme persönlich anzuhören und sich 
einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. 
Den persönlichen Eindruck verschafft sich das Ge-
richt, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Um-
gebung des Betroffenen.  
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den 
möglichen Verlauf des Verfahrens.  
(3) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 
unterbleiben, weil hiervon erhebliche Nachteile für die 
Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind, darf 
diese Entscheidung nur auf Grundlage eines ärztlichen 
Gutachtens getroffen werden.  
(4) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 sollen nicht 
im Wege der Rechtshilfe erfolgen.  
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zu-
ständige Behörde vorführen lassen, wenn er sich wei-
gert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 mitzu-
wirken. 
 

§ 70d (Gelegenheit zur Äußerung) 
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme gibt das Ge-
richt Gelegenheit zur Äußerung  
1.  dem Ehegatten des Betroffenen, wenn die Ehegat-
ten nicht dauernd     getrennt leben,  
1a. dem Lebenspartner des Betroffenen, wenn die 
Lebenspartner nicht     dauernd getrennt leben,  
2.  jedem Elternteil und Kind, bei dem der Betroffene 
lebt oder bei     Einleitung des Verfahrens gelebt hat,  
3.  dem Betreuer des Betroffenen,  
4. einer von dem Betroffenen benannten Person seines 

§ 315 Beteiligte  
(1) Zu beteiligen sind  
1 der Betroffene,  
2 der Betreuer,  
3 der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung 
als Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen.  
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als 
Beteiligte hinzuzuziehen.  
(4) Beteiligt werden können im Interesse des Betrof-
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Vertrauens,  
5. dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene 
lebt, und  
6. der zuständigen Behörde.  
Das Landesrecht kann vorsehen, dass weiteren Perso-
nen und Stellen Gelegenheit zur Äußerung zu geben 
ist. 
(2) Ist der Betroffene minderjährig, sind die Elterntei-
le, denen die Personensorge zusteht, der gesetzliche 
Vertreter in persönlichen Angelegenheiten und die 
Pflegeeltern persönlich anzuhören. 

fenen  
1. dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehe-
gatten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt 
leben, sowie dessen Eltern und Kinder, wenn der 
Betroffene bei diesen lebt oder bei Einleitung des 
Verfahrens gelebt hat, sowie die Pflegeeltern,  
2. eine von ihm benannte Person seines Vertrauens,  
3. der Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene 
lebt.  
Das Landesrecht kann vorsehen, dass weitere Perso-
nen und Stellen beteiligt werden können. 
 
§ 320 Anhörung der sonstigen Beteiligten und der 
zuständigen Behörde  
Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhören. 
Es soll die zuständige Behörde anhören. 
 

§ 70e (Sachverständigengutachten) 
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3. hat das Gericht das Gutach-
ten eines Sachverständigen einzuholen, der den Be-
troffenen persönlich zu untersuchen oder zu befragen 
hat. Der Sachverständige soll in der Regel Arzt für 
Psychiatrie sein; in jedem Fall muss er Arzt mit Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. Für eine 
Unterbringungsmaßnahme nach § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr.  
genügt ein ärztliches Zeugnis. 
(2) § 68b Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 321 Einholung eines Gutachtens  
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme hat eine 
förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines 
Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme 
stattzufinden. Der Sach-verständige hat den Betroffe-
nen vor der Erstattung des Gutachtens persönlich zu 
untersuchen oder zu befragen. Das Gutachten soll sich 
auch auf die voraussichtliche Dauer der Unterbrin-
gung erstrecken. Der Sachverständige soll Arzt für 
Psychiatrie sein; er muss Arzt mit Erfahrung auf dem 
Gebiet der Psychiatrie sein.  
(2) Für eine Maßnahme nach § 312 Nr. 2 genügt ein 
ärztliches Zeugnis. 
 
§ 322 Vorführung zur Untersuchung; Unterbrin-
gung zur Begutachtung   
Für die Vorführung zur Untersuchung und die Unter-
bringung zur Begutachtung gelten die §§ 283 und 284 
entsprechend. 
 

§ 70f  (Beschlussinhalt) 
(1) Die Entscheidung, durch die eine Unterbrin-
gungsmaßnahme getroffen wird, muss enthalten  
1.  die Bezeichnung des Betroffenen,  
2. die nähere Bezeichnung der Unterbringungsmaß-
nahme,  
3. den Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaßnah-
me endet, wenn sie nicht vorher verlängert wird; die-
ser Zeitpunkt darf höchstens ein  Jahr, bei offensicht-
lich langer Unterbringungsbedürftigkeit höchstens 
zwei Jahre nach Erlass der Entscheidung liegen,  
4.    eine Rechtsmittelbelehrung. 
(2) Die Entscheidung ist auch im Falle der Ablehnung 
zu begründen. 

§ 38 Entscheidung durch Beschluss  
(1) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, soweit 
durch die Entscheidung der Verfahrensgegenstand 
ganz oder teilweise erledigt wird (Endentscheidung). 
Für Registersachen kann durch Gesetz Abweichendes 
bestimmt werden.  
(2) Der Beschluss enthält:   
1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen 
Vertreter und der Bevollmächtigten;   
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der 
Gerichtspersonen, die bei der Entscheidung mitge-
wirkt haben;   
3. die Beschlussformel.  
(3) Der Beschluss ist zu begründen. Er ist zu unter-
schreiben. Das Datum der Übergabe des Beschlusses 
an die Geschäftsstelle oder der Bekanntgabe durch 
Verlesen der Beschlussformel (Erlass) ist auf dem 
Beschluss zu vermerken.  … 
 
§ 323 Inhalt der Beschlussformel   
Die Beschlussformel enthält im Fall der Genehmigung 
oder Anordnung einer Unterbringungsnahme auch  
1. die nähere Bezeichnung der Unterbringungsmaß-
nahme sowie  



 30 

2. den Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaßnah-
me endet. 
 
§ 39 Rechtsbehelfsbelehrung  
Jeder Beschluss hat eine Belehrung über das statthafte 
Rechtsmittel, den Einspruch, den Widerspruch oder 
die Erinnerung sowie das Gericht, bei dem diese 
Rechtsbehelfe einzulegen sind, dessen Sitz und die 
einzuhaltende Form und Frist zu enthalten. 
 
§ 329 Dauer und Verlängerung der Unterbringung  
(1) Die Unterbringung endet spätestens mit Ablauf 
eines Jahres, bei offensichtlich langer Unterbrin-
gungsbedürftigkeit spätestens mit Ablauf von zwei 
Jahren, wenn sie nicht vorher verlängert wird.  
(2) Für die Verlängerung der Genehmigung oder An-
ordnung einer Unterbringungsmaßnahme gelten die 
Vorschriften für die erstmalige Anordnung oder Ge-
nehmigung entsprechend. Bei Unterbringungen mit 
einer Gesamtdauer von mehr als vier Jahren soll das 
Gericht keinen Sachverständigen bestellen, der den 
Betroffenen bisher behandelt oder begutachtet hat 
oder in der Einrichtung tätig ist, in der der Betroffene 
untergebracht ist. 
 

§ 70g (Bekanntgabe) 
(1) Entscheidungen sind dem Betroffenen stets selbst 
bekanntzumachen. Von der Bekanntmachung der 
Entscheidungsgründe an den Betroffenen kann abge-
sehen werden, wenn dies nach ärztlichem Zeugnis 
wegen erheblicher Nachteile für seine Gesundheit 
erforderlich ist. 
(2) Die Entscheidung, durch die eine Unterbrin-
gungsmaßnahme getroffen wird, ist auch den in § 70d 
genannten Personen und Stellen sowie dem Leiter der 
Einrichtung, in der der Betroffene untergebracht wer-
den soll, bekanntzumachen. Der zuständigen Behörde 
sind die Entscheidungen stets bekanntzumachen, wenn 
ihr das Gericht im Verfahren Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben hatte. 
(3) Die Entscheidung, durch die eine Unterbrin-
gungsmaßnahme getroffen oder abgelehnt wird, wird 
erst mit Rechtskraft wirksam. Das Gericht kann je-
doch die sofortige Wirksamkeit anordnen. In diesem 
Falle wird die Entscheidung in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem sie und die Anordnung der sofortigen 
Wirksamkeit dem Betroffenen, dem Pfleger für das 
Verfahren oder dem Betreuer bekannt gemacht, der 
Geschäftsstelle des Gerichts zur Bekanntmachung 
übergeben oder einem Dritten zum Zweck des Voll-
zugs der Entscheidung mitgeteilt werden; der Zeit-
punkt ist auf der Entscheidung zu vermerken. 
(4) Eine Vorführung auf Anordnung des Gerichts ist 
von der zuständigen Behörde durchzuführen. 
(5) Die zuständige Behörde hat den Betreuer, die 
Eltern, den Vormund oder den Pfleger auf ihren 
Wunsch bei der Zuführung zur Unterbringung nach § 
70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zu unterstützen. Gewalt darf die 
zuständige Behörde nur auf Grund besonderer gericht-
licher Entscheidung anwenden. Die zuständige Behör-
de ist befugt, erforderlichenfalls die Unterstützung der 

§ 324 Wirksamwerden von Beschlüssen  
(1) Beschlüsse über die Genehmigung oder die An-
ordnung einer Unterbringungsmaßnahme werden mit 
Rechtskraft wirksam.  
(2) Das Gericht kann die sofortige Wirksamkeit des 
Beschlusses anordnen. In diesem Fall wird er wirk-
sam, wenn der Beschluss und die Anordnung seiner 
sofortigen Wirksamkeit  
1. dem Betroffenen, dem Verfahrenspfleger, dem 
Betreuer oder dem Bevollmächtigten im Sinne des § 
1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bekannt gegeben werden,  
2. einem Dritten zum Zweck des Vollzugs des Be-
schlusses mitgeteilt werden oder  
3. der Geschäftsstelle des Gerichts zum Zweck der 
Bekanntgabe übergeben werden. Der Zeitpunkt der 
sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu 
vermerken. 
 
§ 325 Bekanntgabe  
(1) Von der Bekanntgabe der Gründe eines Beschlus-
ses an den Betroffenen kann abgesehen werden, wenn 
dies nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, um 
erhebliche Nachteile für seine Gesundheit zu vermei-
den.  
(2) Der Beschluss, durch den eine Unterbringungs-
maßnahme genehmigt oder angeordnet wird, ist auch 
dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene 
untergebracht werden soll, bekannt zu geben. Das 
Gericht hat der zuständigen Behörde die Entschei-
dung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme ge-
nehmigt, angeordnet oder aufgehoben wird, bekannt 
zu geben. 
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polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. § 339 Benachrichtigung von Angehörigen   
Von der Anordnung oder Genehmigung der Unter-
bringung und deren Verlängerung hat das Gericht 
einen Angehörigen des Betroffenen oder eine Person 
seines Vertrauens unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
§ 326 Zuführung zur Unterbringung  
(1) Die zuständige Behörde hat den Betreuer oder den 
Bevollmächtigten im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf deren Wunsch bei 
der Zuführung zur Unterbringung nach § 312 Nr. 1 zu 
unterstützen.  
(2) Gewalt darf die zuständige Behörde nur anwenden, 
wenn das Gericht dies aufgrund einer ausdrücklichen 
Entscheidung angeordnet hat. Die zuständige Behörde 
ist befugt, erforderlichenfalls die Unterstützung der 
polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen 
Einwilligung nur betreten werden, wenn das Gericht 
dies aufgrund einer ausdrücklichen Entscheidung 
angeordnet hat. Bei Gefahr im Verzug findet Satz 1 
keine Anwendung. 
 

§ 70h (Einstweilige Anordnung) 
(1) Durch einstweilige Anordnung kann eine vorläufi-
ge Unterbringungsmaßnahme getroffen werden. § 69f 
Abs. 1 und § 70g gelten entsprechend. § 70d gilt ent-
sprechend, sofern nicht Gefahr im Verzug ist. 
(2) Die einstweilige Anordnung darf die Dauer von 
sechs Wochen nicht überschreiten. Reicht dieser Zeit-
raum nicht aus, so kann sie nach Anhörung eines 
Sachverständigen durch eine weitere einstweilige 
Anordnung bis zu einer Gesamtdauer von drei Mona-
ten verlängert werden. Eine Unterbringung zur Vorbe-
reitung eines Gutachtens (§ 70e Abs.2) ist in diese 
Gesamtdauer einzubeziehen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
gemäß § 1846 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine 
Unterbringungsmaßnahme getroffen werden soll. 

§ 331 Einstweilige Anordnung   
Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung eine 
vorläufige Unterbringungsmaßnahme anordnen oder 
genehmigen, wenn  
1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass 
die Voraussetzungen für die Genehmigung oder An-
ordnung einer Unterbringungsmaßnahme gegeben 
sind und ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges 
Tätigwerden besteht,  
2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betrof-
fenen vorliegt,  
3. im Fall des § 317 ein Verfahrenspfleger bestellt und 
angehört worden ist und  
4. der Betroffene persönlich angehört worden ist. Eine 
Anhörung des Betroffenen im Wege der Rechtshilfe 
ist abweichend von § 319 Abs. 4 zulässig. 
 
§ 332 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter 
Dringlichkeit   
Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstwei-
lige Anordnung nach § 331 bereits vor Anhörung des 
Betroffenen sowie vor Anhörung und Bestellung des 
Verfahrenspflegers erlassen. Diese Verfahrenshand-
lungen sind unverzüglich nachzuholen. 
 
§ 333 Dauer der einstweiligen Anordnung   
Die einstweilige Anordnung darf die Dauer von sechs 
Wochen nicht überschreiten. Reicht dieser Zeitraum 
nicht aus, kann sie nach Anhörung eines Sachverstän-
digen durch eine weitere einstweilige Anordnung 
verlängert werden. Die mehrfache Verlängerung ist 
unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 zulässig. 
Sie darf die Gesamtdauer von drei Monaten nicht 
überschreiten. Eine Unterbringung zur Vorbereitung 
eines Gutachtens (§ 322) ist in diese Gesamtdauer 
einzubeziehen. 
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§ 334 Einstweilige Maßregeln   
 
Die §§ 331, 332 und 333 gelten entsprechend, wenn 
nach § 1846 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Un-
terbringungsmaßnahme getroffen werden soll. 
 

§ 70i (Aufhebung der Unterbringung) 
 
(1) Die Unterbringungsmaßnahme ist aufzuheben, 
wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Vor der Auf-
hebung einer Unterbringungsmaßnahme nach § 70 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 gibt das Gericht der zuständigen 
Behörde Gelegenheit zur Äußerung, es sei denn, dass 
dies zu einer nicht nur geringen Verzögerung des 
Verfahrens führen würde. Die Aufhebung einer sol-
chen Unterbringungsmaßnahme ist der zuständigen 
Behörde stets bekanntzumachen. 
(2) Für die Verlängerung einer Unterbringungsmaß-
nahme gelten die Vorschriften für die erstmalige 
Maßnahme entsprechend. Bei Unterbringungen mit 
einer Gesamtdauer von mehr als vier Jahren soll das 
Gericht in der Regel keinen Sachverständigen bestel-
len, der den Betroffenen bisher behandelt oder begut-
achtet hat oder der Einrichtung angehört, in der der 
Betroffene untergebracht ist. 

§ 330 Aufhebung der Unterbringung   
 
Die Genehmigung oder Anordnung der Unterbrin-
gungsmaßnahme ist aufzuheben, wenn ihre Voraus-
setzungen wegfallen. Vor der Aufhebung einer Unter-
bringungsmaßnahme nach § 312 Nr. 3 soll das Gericht 
die zuständige Behörde anhören, es sei denn, dass dies 
zu einer nicht nur geringen Verzögerung des Verfah-
rens führen würde. 
 
§ 329 Dauer und Verlängerung der Unterbringung 
  
(1) Die Unterbringung endet spätestens mit Ablauf 
eines Jahres, bei offensichtlich langer Unterbrin-
gungsbedürftigkeit spätestens mit Ablauf von zwei 
Jahren, wenn sie nicht vorher verlängert wird.  
(2) Für die Verlängerung der Genehmigung oder An-
ordnung einer Unterbringungsmaßnahme gelten die 
Vorschriften für die erstmalige Anordnung oder Ge-
nehmigung entsprechend. Bei Unterbringungen mit 
einer Gesamtdauer von mehr als vier Jahren soll das 
Gericht keinen Sachverständigen bestellen, der den 
Betroffenen bisher behandelt oder begutachtet hat 
oder in der Einrichtung tätig ist, in der der Betroffene 
untergebracht ist. 
 

§ 70k  (Aussetzung des Vollzugs) 
 
(1) Das Gericht kann die Vollziehung einer Unter-
bringung nach § 70 Abs. 1. Satz 2 Nr. 3  aussetzen. 
Die Aussetzung kann mit Auflagen verbunden wer-
den. Die Aussetzung soll in der Regel sechs Monate 
nicht überschreiten; sie kann bis zu einem Jahr verlän-
gert werden. 
(2) Das Gericht kann die Aussetzung widerrufen, 
wenn der Betroffene eine Auflage nicht erfüllt oder 
sein Zustand dies erfordert. 
(3) Für die Verfahren über die Aussetzung und ihren 
Widerruf gilt § 70d entsprechend. 
 

§ 328 Aussetzung des Vollzugs  
 
(1) Das Gericht kann die Vollziehung einer Unter-
bringung nach § 312 Nr. 3 aussetzen. Die Aussetzung 
kann mit Auflagen versehen werden. Die Aussetzung 
soll sechs Monate nicht überschreiten; sie kann bis zu 
einem Jahr verlängert werden.  
(2) Das Gericht kann die Aussetzung widerrufen, 
wenn der Betroffene eine Auflage nicht erfüllt oder 
sein Zustand dies erfordert. 

§ 70l  (Vollzugsangelegenheiten) 
 
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner 
Angelegenheiten im Vollzug der Unterbringung nach 
§ 70 Abs. 1 Satz 2 Nr.  kann der Betroffene gerichtli-
che Entscheidung beantragen. Mit dem Antrag kann 
auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten 
oder unterlassenen Maßnahme begehrt werden. 
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
geltend macht, durch die Maßnahme, ihre Ablehnung 
oder ihre Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu 
sein. 
(3) Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das 
Gericht kann die aufschiebende Wirkung anordnen. 
(4) Die Entscheidung des Gerichts ist unanfechtbar. 

§ 327 Vollzugsangelegenheiten  
 
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner 
Angelegenheiten im Vollzug der Unterbringung nach 
§ 312 Nr. 3 kann der Betroffene eine Entscheidung 
des Gerichts beantragen. Mit dem Antrag kann auch 
die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder 
unterlassenen Maßnahme begehrt werden.  
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
geltend macht, durch die Maßnahme, ihre Ablehnung 
oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.  
(3) Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das 
Gericht kann die aufschiebende Wirkung anordnen.  
(4) Der Beschluss ist nicht anfechtbar. 
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§ 70m (Sofortige Beschwerde) 
(1) Die sofortige Beschwerde findet gegen Entschei-
dungen statt, die erst mit Rechtskraft wirksam werden. 
(2) Die Beschwerde gegen Unterbringungsmaßnah-
men, vorläufige Unterbringungsmaßnahmen oder die 
Ablehnung der Aufhebung solcher Maßnahmen steht 
unbeschadet des § 20 den in § 70d bezeichneten Per-
sonen oder Stellen zu. 
(3) § 69g Abs. 3 und 5 gilt entsprechend. 

§ 335 Ergänzende Vorschriften über die Be-
schwerde  
(1) Das Recht der Beschwerde steht im Interesse des 
Betroffenen  
1. dessen Ehegatten oder Lebenspartner, wenn die 
Ehegatten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt 
leben, sowie dessen Eltern und Kindern, wenn der 
Betroffene bei diesen lebt oder bei Einleitung des 
Verfahrens gelebt hat, den Pflegeeltern,  
2. einer von dem Betroffenen benannten Person seines 
Vertrauens sowie  
3. dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene 
lebt, zu, wenn sie im ersten Rechtszug beteiligt wor-
den sind.  
(2) Das Recht der Beschwerde steht dem Verfahrens-
pfleger zu.  
(3) Der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte 
kann gegen eine Entscheidung, die seinen Aufgaben-
kreis betrifft, auch im Namen des Betroffenen Be-
schwerde einlegen.  
(4) Das Recht der Beschwerde steht der zuständigen 
Behörde zu. 
 
§ 336 Einlegung der Beschwerde durch den Betrof-
fenen   
Der Betroffene kann die Beschwerde auch bei dem 
Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk er unterge-
bracht ist. 
 

§ 70n  (Mitteilung von Entscheidungen) 
Für Mitteilungen gelten die §§ 69k, 69n und 69o ent-
sprechend. Die Aufhebung einer Unterbringungsmaß-
nahme nach § 70i Abs. 1 Satz 1 und die Aussetzung 
einer Unterbringung nach § 70k Abs. 1 Satz 1 ist dem 
Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt, 
mitzuteilen. 

§ 338 Mitteilung von Entscheidungen   
Für Mitteilungen gelten die §§ 308 und 311 entspre-
chend. Die Aufhebung einer Unterbringungsmaßnah-
me nach § 330 Satz 1 und die Aussetzung der Unter-
bringung nach § 328 Abs. 1 Satz 1 sind dem Leiter der 
Einrichtung, in der der Betroffene lebt, mitzuteilen. 

  


